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CHR. VELIGIANNI 

ABDERA, MARONEIA, AINOS UND DER ODRYSENSTAAT 

I. Einleitung 

Die Frage nach den politischen Beziehungen bzw. nach dem Herrschafts­
verhältnis zwischen den griechischen Küstenstädten der nördlichen Ägäis 
zwischen Nestos und Hebros einerseits und dem Odrysenstaat andererseits ist 
des öfteren erörtert worden. Die bisher in der Forschung geäußerten An­
sichten lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Man hat aus den Quel­
len geschlossen, daß die griechischen Küstenstädte in politische Abhängigkeit 
von den Odrysen geraten seien; dies entweder in der Form, daß sie zu deren 
Herrschaftsgebiet gehört oder ihnen Tribut gezahlt hätten. Davon abweich­
ende Meinungen sind eher Ausnahmen.1 Einzelne Forscher vertreten darüber 
hinaus die Meinung, bestimmte «Konstanten in den politischen Beziehungen 
zwischen den Thrakern und Griechen auf dem Balkan» feststellen zu können, 
indem man das Thema einheitlich von der Zeit der Kolonisation bis zum 
ersten Jahrhundert v. Chr und in bezug auf alle griechischen Küstenstädte 
Thrakiens behandelt.2 

Diesen Aussagen liegen bestimmte methodologische Voraussetzungen zu­
grunde, welche die Quelleninterpretation und die Betrachtung der Küsten 
Thrakiens als geopolitische Einheit betreffen. Hierzu sind einige Vorbe­
merkungen notwendig. Der Quellenzustand ist nicht befriedigend. Daher 
empfiehlt es sich, um zu weiterführenden Schlüssen zu kommen, alle zur Ver­
fügung stehenden Zeugnisse zeitlich geschlossen und wechselseitig auf­
einander bezogen zu untersuchen. Die dadurch zu gewinnenden sicheren 
Erkenntnisse bleiben dennoch rar; öfter können sie lediglich eine graduelle 
Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen und manche Probleme bleiben offen. 
Betrachtet man darüber hinaus die historische Entwicklung im ganzen, so 
stellt man fest, daß die griechischen Küstenstädte Thrakiens keine geo­
politische Einheit bildeten. In dieser Hinsicht läßt sich die Küste zwischen 

1. Für die Auseinandersetzung mit der entsprechenden Literatur vgl. die Abschnitte II 
und III unten. 

2. So N. Ehrhard, Eos 76, 1988,289 ff. 
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Strymon bzw. Nestos und Istros vielmehr in folgende Gebiete teilen: die 
Küste der nördlichen Ägäis bis zum Hebros, der weitere Hellespont (ein­
schließlich Chersones und Propontis), und die Westküste des Euxeinos Pontos. 
Es sollte auch zeitlich differenziert werden. Während der archaischen Zeit 
läßt sich wegen mangelnder Quellen kaum etwas über politische Beziehungen 
zwischen den griechischen Küstenstädten Thrakiens und den Thrakern des 
Binnenlandes sagen. Für die Zeit danach ist die klassische von der hellenisti­
schen Epoche zu unterscheiden. Der Grund dafür liegt in den jeweiligen 
allgemeinen politischen Konstellationen, welche die Position der Städte und 
ihre Außenbeziehungen mitbeeinfiußten. Im Unterschied zur hellenistischen 
Zeit, besonders nach dem Tod des Lysimachos, existierte während der klassi­
schen Zeit eine gewisse Stabilität, hauptsächlich aufgrund der Präsenz Athens 
im Norden im 5. und 4. Jh. v.Chr. durch den ersten und zweiten Seebund und 
wegen der Vorherrschaft Makedoniens in Thrakien während der Regierungs­
zeit Philipps II. und Alexanders des Großen. Ebenso darf man die Rolle 
Spartas in der Zeit nach dem Ende des peloponnesischen Krieges nicht 
unterschätzen. 

Abdera, Maroneia und Ainos waren die wichtigsten griechischen Küsten­
städte der nördlichen Ägäis zwischen Nestos und Hebros. In ihrer Geschichte 
finden sich viele Gemeinsamkeiten auch hinsichtlich ihres Verhältnisses zum 
Odrysenstaat. Letzteres war aber sicherlich nicht das Hauptmerkmal ihrer 
außenpolitischen Beziehungen während der klassischen Zeit. Nach ihrer 
Befreiung aus der persischen Herrschaft am Ende der Perserkriege traten sie 
in den ersten attischen Seebund ein, vielleicht unmittelbar nach der Besetzung 
Eions durch Kimon 476.3 Sie waren daher schon Bundesgenossen Athens, als 
zum ersten Mal um die Mitte des 5. Jh. unter Teres I.4 ein organisierter Staat 
im Inneren Thrakiens zustandekam, der mehrere thrakische Stämme unter 
der Führung des Stammes der Odrysen5 zusammenschloß. Nach der Zwischen­
zeit der Hegemonie Spartas schlössen sie sich früh dem zweiten attischen 

3. Für dieses Datum vgl.: B. D. Meriti - H. T. Wade-Gery - M. F. McGregor, 77je Athe­
nian Tribute Lists III, Princeton 1950, S. 217 mit Anm. 106; J. M. F. May, 77>e Coinage of 
Abdera (540-345 B.C.), London 1966, S. 86, Anm. 3; R. Meiggs, The Athenian Empire, 
Oxford 1972, S. 52. Befreiung auch möglich gleich nach 479: vgl. A. W. Gomme, A Histo­
rical Commentary on Thucydides I, Oxford 1945 (Nachdruck 1971), S. 290 f. 

4. Die Gründung des Odrysenstaates wird unterschiedlich datiert; vgl. u.a.: A. Hock, 
Hermes 26, 1891, 77 (nach 480); E. Schönert-Geiß, Eirene 22, 1985, 39 (gegen Ende der 
ersten Hälfte des 5. Jh.); N. G. L. Hammond - G. T. Griffith, A History of Macedonia II: 
550-336 B.C., Oxford 1979, S. 115 (in die 440er Jahre); dazu vgl. auch Β. Isaac, Greek 
Settlements in Thrace until the Macedonian Conquest, Leiden 1986, S. 96 f. 

5. Zum Sitzort des Stammes der Odrysen vgl. P. Delev, Pulpudeva 4,1983,222 ff. 
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Seebund an.6 Sie blieben ununterbrochen Bundesgenossen Athens, bis sie von 
Philipp II. eingenommen wurden: Abdera wahrscheinlich während des Zuges 
Philipps nach Thrakien im Frühjahr 3467 und Ainos bei der endgültigen 
Besetzung Thrakiens 342-340;8 ob Maroneia noch 340 Bundesgenosse Athens 
war und erst 338 an Philipp fiel, ist ungewiß.9 

Hier wird der Versuch unternommen, die Frage nach der politischen 
Abhängigkeit bzw. Zugehörigkeit dieser Städte zum Odrysenstaat während 
der klassischen Zeit unter Heranziehung der literarischen Quellen, der 
inschriftlichen Belege und der Münzen neu zu behandeln. Die Untersuchung 
gliedert sich einerseits in die Frage nach dem territorialen Verhältnis, ob 
Abdera, Maroneia und Ainos zum Gebiet des Odrysenstaates gehörten, 
andererseits geht sie der Frage nach, ob diese Städte den odrysischen Herr­
schern Tribut zahlten und infolgedessen als von diesen politisch abhängig zu 
betrachten sind. Als wichtigste Rahmenbedingung ihrer Außenpolitik bis zur 
Besetzung Thrakiens durch Philipp IL' ist daher der erste und zweite attische 
Seebund und die dazwischenliegende Hegemonie Spartas anzusehen. Zum 
Schluß werden die Ergebnisse aus der Untersuchung zusammengefaßt. 

6. Alle drei sind auf der Aristotelesstele M.N. Tod, GHIII 123 (= IG II2 43+) 
verzeichnet. Das Jahr 375 steht für Abdera fest, vielleicht traten gleichzeitig auch Maroneia 
und Ainos ein: vgl. J. Cargill, 77ie Second Athenian League. Empire or free Alliance? Berke­
ley, Los Angeles, London 1981, S. 34,41 f., 43. 

7. Vgl. dafür die überzeugenden Argumente von L. J. Bliquez, Eranos 79,1981,65 ff. 
Daher ist das Datum 340-338 weniger wahrscheinlich: N. G. L. Hammond - G. T. Griffith, 
History of Macedonia II, S. 379 f. Außerdem gibt es keinen Zusammenhang zwischen der 
Einnahme von Abdera durch Philipp II. und dem Ende der Münzprägung der Stadt (das gilt 
übrigens auch für Maroneia und Ainos): vgl. T. R. Martin, Sovereignty and Coinage in 
Classical Greece, Princeton 1985, S. 190, 191 f., 195,219 f. 

8. Nach Demosth. 58, 37-38. Vgl. A. Schaefer, Demosthenes, IV (Beilage), Leipzig 
1858, (Nachdruck Hildesheim 1967), S. 277; L. Gemet, Démosthene, Plaidoyers civils, IV, 
Paris 1960, S. 35. J. M. F. May, Ainos. Its History and Coinage 474-341 B.C., Oxford 
1950, S, 202,203 mit Anm. 1: 342/41. Anders N. G. L. Hammond - G. T. Griffith, History 
of Macedonia II, S. 380 mit Anm. 2 und 3: 340-338. 

9. So N. G. L. Hammond - G. T. Griffith, History of Macedonia II, S. 379 (vgl. auch S. 
266, Anm. 2) auf Grund der Stelle [Demosth.] 12, 17. Diese Stelle ist aber deshalb kein 
Zeugnis dafür, daß die Stadt noch 340 Bundesgenosse Athens war, weil die dort erwähnte 
Schlichtung des Streites zwischen Thasos und Maroneia im Jahr 361 ein historisches Argu­
ment ohne Gegenwartsbezug sein könnte: vgl. dazu auch L. J. Bliquez, Eranos 79, 1981, 67 
mit Anm. 9. Wenn die Datierung der Goldprägungen Maroneias im Zusammenhang mit dem 
Zug Philipps II. 340/39 nach der thrakischen Chersones (s. unten S. 155 mit Anm. 120) 
richtig ist, dann soll die Stadt schon davor eingenommen worden sein. 
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II. Territoriale Verhältnisse 

1. Abdera - Sitalkes I. 10 

Von der Ausdehnung des Odrysenstaates unter Sitalkes I., dem Sohn und 
Nachfolger des Teres I., berichtet Thukydides im zweiten Buch; der Kontext 
ist der Zug des Sitalkes 429 gegen den König Makedoniens, Perdikkas II., 
infolge der zwischen Athen und Sitalkes 431 abgeschlossenen Symmachie." 
Aus diesem Bericht sind zwei Abschnitte relevant für unser Thema. 

Aus der Beschreibung der Rekrutierung des Heeres des Sitalkes inner­
halb und außerhalb seines Herrschaftsgebietes (Kap. 96)12 ergibt sich, daß 
keine griechische Stadt an seinem Zug teilnahm.13 Die Südgrenze seines 
Herrschaftsgebietes reichte vermutlich nicht über Rhodope hinaus, weil dort 
autonome Thraker saßen,14 die nicht zum Odrysenstaat gehörten. Solche 
autonomen oder königslosen Thraker bewohnten auch das Gebiet zwischen 
dem mittleren Nestos und dem mittleren Strymon.15 Außerdem kann die 
Ausdehnung des Herrschaftsgebietes des Sitalkes südlich der autonomen Thra­
ker der Rhodope nicht ohne weiteres angenommen werden.16 Aller Wahr­
scheinlichkeit nach erstreckte sich zumindest das Territorium Abderas und 
Maroneias bis zu den unteren Ausläufern der Rhodope.17 

Die Grenzen des Herrschaftsgebietes des Sitalkes I. werden am Anfang 

10. Die Regierungszeit der Könige der Odrysen ist nur annähernd bekannt. Für Sitalkes 
ist die Zeit 431-424 bezeugt: vgl. A. Hock, Hermes 26, 1891, 78 ff., 117; vielleicht regierte 
er schon seit ca. 440: vgl. E. Schönert-Geiß, Klio 61, 1979,442 mit Anm. 44. 

ll.Thuk.2.95ff. 
12. Vgl. über die Ausdehnung des Herrschaftsgebietes des Sitalkes: A. Hock, Hermes26, 

1891, 79 f.; A. W. Gomme, A Historical Commentary on Thucydides II, Oxford 1956 
(Nachdruck 1979), S. 241 ff. 

13. Die griechischen KUstenstädte der nördlichen Ägäis folgten aber Xerxes während 
seines Zuges gegen Griechenland: Herodot 7,185. 

14. Thuk. 2, 96, 2: παρεχάλει δέ και των ορεινών Θρακών πολλοίις τών αυτο­
νόμων και μαχαιροψόρων, οι ΑΙοι καλούνται, την 'Ροδόπην οι πλείστοι οίκονντες- και 
τουςμένμισθίαϊπειθεν, οίο'έθελονταί ξυνηκολούθουν. 

15. Sie werden von Thuk. 2,101,3 im Zusammenhang mit dem Zug des Sitalkes gegen 
Makedonien erwähnt. Vgl. über die bei Arrian, Anab. 1,1,5-6 im Zusammenhang mit dem 
Zug Alexanders des Großen gegen die Triballer erwähnten autonomen Thraker: F. 
Papazoglou, The Central Balkan Tribes in Pre-Roman Times, Amsterdam 1978, S. 26 ff. 
Ihrer Meinung nach (S. 31 mit Anm. 51) beziehen sich alle diese Passagen auf dieselben 
autonomen Thraker östlich des Strymon und weiter auf der Rhodope. 

16. So A. W. Gomme, HCT II, 243. 
17. Vgl. D. Lazaridis, "Αβδηρα και Αίκαια, Athen 1971 (= 'Αρχαίες ελληνικές πό­

λεις 6), S. 2; P. Α. Pantos, Pulpudeva 4, 1983, 166. Dazu auch A. J. Graham, JHS 112, 
1992, 52 f. 
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des 97. Kapitels angegeben: 97, 1: έγένετο δέ ή αρχή των Όδρνσών μέγεθος 
έπί μέν θάλασσαν καθήκονσα από 'Αβδήρων πόλεως ές τον Ευξεινον JTÒVTOV 
μέχρι "Ιστρου πόταμου; und weiter: όδφ δέ τα ξυντομώτατα έξ 'Αβδήρων ές 
Ίστρον; 97, 2: ές ήπειρον δέ από Βυζαντίου ές Ααιαίονς και έπί τον Στρν-
μόνα. Diese Angaben bilden das Hauptargument aller Forscher, die be­
haupten, daß Abdera zum Herrschaftsgebiet des Sitalkes zählte.18 

Allerdings ergibt sich aus diesen Stellen nicht, daß Abdera sowie Byzanz 
innerhalb des Herrschaftsgebietes von Sitalkes lagen. Ein Gegenargument 
bietet die unmittelbar vorhergehende Aussage an, daß keine griechische Stadt 
am Zug des Sitalkes teilgenommen hatte. Dieses Argument läßt sich auch 
umgekehrt durch den Vergleich zwischen Byzanz und den Laiaiern, welche 
als die äußersten Festlandsgrenzen des Gebietes des Sitalkes genannt werden, 
verstärken. Die Laiaier wurden nämlich bei der Rekrutierung des Heeres 
miteingeschlossen, weil sie am weitesten westlich liegend noch unter dessen 
Herrschaft fielen. 

Das zweite Argument dagegen liefert die auffällig unterschiedliche 
Formulierung der Grenzorte. Während der Euxeinos Pontos als östliche 
Meeresgrenze gilt, wird als südliche Seegrenze die Stadt Abdera genannt. Als 
logische Entsprechung zum Euxeinos Pontos hätte man aber das Thrakische 
Meer erwartet. Dieser Unterschied in der Definitionsweise der Grenzorte 
bedeutet, daß Abdera vom Herrschaftsgebiet des Sitalkes I. ausgeschlossen 
war; die Stadt wird vielmehr in der Funktion westlichen Ausgangspunktes für 
die Definition der SUdgrenze seines Staates erwähnt. Das gleiche gilt für die 
Erwähnung von Byzanz bzw. der Laiaier als Festlandsgrenzen. Letztere 
waren tatsächlich ein Festlandsvolk, im Gegesatz dazu war Byzanz eine 
Küstenstadt; da die Stadt aber als Festlandsgrenze erwähnt wird, folgt daraus, 
daß sie jenseits des Herrschaftsgebietes des Sitalkes lag und nur als Aus­
gangspunkt für die Grenzziehung im Osten seines Staates diente. Auch der 
Syntax nach bedeutet die Präposition από + Gen. den Ausgangspunkt für die 
Messung eines Abstandes, wobei allerdings der als Ausgangspunkt genom­
mene Ort entweder ein- oder aber auch ausgeschlossen wird.19 

Mit der Erwähnung Abderas als an sein Staatsgebiet angrenzende Stadt 
ist demnach ihr Territorium bezeichnet, anders formuliert bedeutet dies, das 

18. So z.B. E. Schönert-Geiß, Eirenell, 1985, 39; dies., Klio 61, 1979, 442; A. J. 
Graham, JHS 112, 1992, 61. Es wird auf die ältere Literatur verzichtet, weil die Beweis­
führung ebenfalls auf den Thukydidesstellen basiert. 

19. In bezug auf die zweite Möglichkeit vgl. z.B.: Herodot 4,168: παρήκοικτι δέ οντοι 
ol Άδνρμαχίδαιαπ'ΑΙγύπτουμέχριλιμένοςτφοϋνομαΠλννόςέστι;Strabon 7,5,11: 
Τρφαλλοίις από 'Αγριάνων μέχρι Ίστρου καθήκοντος, wobei άπα 'Αγριάνων die westli­
che Grenze der Triballer bedeutet: vgl. F. Papazoglou, Tribes, S. 61. 
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Herrschaftsgebiet des Sitalkes fing erst an, wo das Territorium von Abdera 
endete. Diese Interpretation20 findet ihre Bestätigung in Diodor 12, 50, 2, als 
im Kontext des Zuges des Sitalkes gegen Makedonien die Ausdehnung seines 
Herrschaftsgebietes angegeben wird: ή μέν παραθαλάττιος αυτής άπα τής 
'Αβδηριτών χώρας τήν αρχήν Ιχονσα διέτεινε μέχρι του Ίστρου ποταμού. So 
ist die Äußerung von A.W. Gomme als richtig zu betrachten, der als einziger 
die oben zitierte Thukydidesstelle in dem Sinne interpretiert, daß die Grenzen 
Abderas als Ausgangspunkt zur Messung des Odrysenstaates genommen 
wurden. Abdera gehörte also nicht zum Odrysenstaat.21 

Darüber hinaus zeigen die Ausdrücke καθήκειν έπί θάλασσαν bzw. 
παραθαλάττιος unmißverständlich, daß sich das Herrschaftsgebiet des Sital­
kes irgendwo bis zum Meer erstreckte, doch können die geographischen 
Verhältnisse nicht rekonstruiert werden. Ein Beispiel hierfür, wie wir uns 
dies vorstellen könnten, gibt Herodot bei der Beschreibung des Sitzortes 
mancher libyschen Völker des Binnenlandes. Das Gebiet dieser Völker hatte 
nämlich Zugang zum Meer neben den an der Küste liegenden Apoikien, ohne 
daß diese Städte im Territorium der Libyer miteingeschlossen gewesen 
wären.22 

Nach dem oben Angeführten gibt es also keinen Hinweis darauf, daß 
Abdera zum Herrschaftsgebiet des Sitalkes I. gehörte. Das gleiche ist vorerst 
auch in bezug auf Seuthes I., den Nachfolger des Sitalkes, anzunehmen, da 
wir keine Quellen besitzen, die von einer wesentlichen Änderung der Verhält­
nisse sprächen. 

2. Maroneia - Amadokos IL 23 

Amadokos II. bekam infolge der Dreiteilung des Odrysenstaates nach 

20. Vgl. Herodot 7,126: ö re δι ' 'Αβδήρων φέων ποταμός Νέστος. Nestos floß durch 
das Territorium Abderas: vgl. W. W. How - J. Wells, A Commentary on Herodotus II, 
Oxford 19282 (Nachdruck 1968), S. 174; A. J. Graham, JHS112, 1992,53 mit Anm. 56. 

21. A. W. Gomme, fiCTII, 242,243; ihm folgt auch A. Fol, «Die Politik des odry-
sischen Königs Kotys' I. und die ägäischen Städte Griechenlands im 4. Jahrhundert v.u.Z.», in: 
Hellenische Poleis (hrsg. von E. Ch. Welskopf), II, Berlin 1973 (Nachdruck Darmstadt 
1974), S. 995. 

22. Herodot 4, 171: Άσβυστέων δέ έχονται τό προς έσπέρης Ανσχίσαι· ούτοι 
υπέρ Βάρκης οΐκέουσι, κατήκοντες έπί θάλασσαν κατ' Εύεσπερίδας. Αύσχισέων δέ 
κατά μέσον τής χώρης οΐκέουσι Βάκαλες, ολίγον έθνος, κατήκοντες έπί θάλασσαν 
κατά Ταύχειρα πόλιν τής Βαρκαίης. 

23. Nachweisbare Regierungszeit um 360-351: vgl. Α. Hock, Hermes 26, 1891, 100 
ff., 117; E. Schönert-Geiß, Klio 61, 1979, 451, Anm. 101; dies., Eirene 22, 1985,43 ff.; 
dies., Griechisches MUnzwerk. Die Münzprägung von Maroneia. Textband, Berlin 1987 
(Schriften zur Geschichte und Kultur der Antike 26), S. 32. 
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dem Tod des Kotys I. um 360 Zentralthrakien westlich des Hebros.24 Die 
Westgrenze seines Herrschaftsgebietes ist nicht bekannt. Hierfür wird der 
Nestos angenommen, weil Amadokos das Gebiet hinter den Hügeln von 
Maroneia kontrollierte und Nestos die nächstliegende natürliche Grenze ist.25 

Über das Verhältnis Maroneias zu Amadokos II. sind unterschiedliche 
Ansichten geäußert worden. Maroneia sei die Hauptstadt des Amadokos 
gewesen, weil dessen Herrschaftsgebiet mit dem alten Gebiet der Kikonen 
identisch gewesen sei. Es habe sich also sowohl an der Küste zwischen dem 
Hebros und der Bistonis-See, als auch im Binnenland ausgedehnt.26 Diese 
Argumentation greift zu weit. Maroneia war zwar eine auf dem Gebiet der 
thrakischen Kikonen gegründete griechische Apoikie, ihr Territorium war 
aber de facto und de jure nicht mit demjenigen der Kikonen identisch. Ob 
Maroneia ferner «stets unter Kontrolle der Odrysen stand»,27 wäre erst zu 
beweisen. 

Die einzige für das Verhältnis Maroneias zu Amadokos IL relevante 
Information in den Quellen stammt aus Demosthenes und aus Polyainos. 
Demosth. 23, 183: Φιλίππου γάρ εις Μαρώνειαν έλθόντος έπεμψε (seil. Ker-
sobleptes) προς αυτόν Άπολλωνίδην, πίστεις δούς έκείνφ και Παμμένει- και 
ει μή κρατών τής χώρας Άμάδοκος άπεΐπε Φιλίππω μή έπιβαίνειν, κτλ. Ρο-
lyain. 4, 2, 22: Φίλιππος την 'Αβδηριτών και Μαρωνιτών καταδρομών έπα-
νήει κτλ. Dabei handelt es sich um den ersten Zug Philipps IL nach Thrakien 
in Begleitung des Thebaners Pammenes im Frühjahr 353.28 Philipp kam aber 
nur bis Maroneia, weil Amadokos II. seinen Marsch weiter nach Osten ver­
hinderte. So kehrte er nach Makedonien zurück, nachdem er das Territorium 
von Maroneia und Abdera geplündert hatte.29 Die Plünderung des Territo­
riums von Maroneia war demzufolge nur eine nebensächliche Episode, da 
Philipp das erst tat, als ihm der Weg weiter nach Osten versperrt wurde. Er 
marschierte zunächst nicht durch das Territorium Maroneias, sondern an 
diesem vorbei. Des weiteren trat Amadokos Philipp erst in dem Moment 
entgegen, als dieser weiter in östliche Richtung ziehen wollte, nicht aber, als 
Philipp bei dem Rückmarsch das Territorium Maroneias plünderte; das deutet 
darauf hin, daß sich nicht Maroneia, sondern die Straße, welche weiter nach 

24. Vgl. über Amadokos II. A. Hock, Hermes26,1891,100 ff. 
25. So J. M. F. May, Abdera, S. 288, Anm. 1. 
26. So P. Delev, Pulpudeva4, 1983,225. 
27. A. Fol, Kotys L, 1002. 
28. Dazu vgl. N. G. L. Hammond - G. T. Griffith, History of Macedonia II, S. 264 ff.; 

E. Badian, Pulpudeva 4,1983,57 f., datiert diesen Zug auf 356/5. 
29. Zur Interpretation der Polyainosstelle vgl.: N. G. L. Hammond - G. T. Griffith, 

History of Macedonia II, S. 265 f.; L. J. Bliquez, Eranos 79, 1981,66 ff. 
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Osten führte, innerhalb des Herrschaftsgebietes des Amadokos IL befand. 
Wie läßt sich also diese Straße identifizieren? 

Während des Zuges des Xerxes gegen Griechenland folgte das persische 
Heer hinter Doriskos einem Weg, der zunächst der Küste entlang lief. Noch 
bevor aber die Perser Maroneia erreichten, mußten sie anhalten, weil die 
Küste um das Kap Serreion unzugänglich war. So nahmen sie einen Weg, der 
sie ins Innere des Landes auf die Ebene dies- und jenseits des Flusses Lissos 
führte. Von dort marschierten sie in Richtung Süd-West und nahe des 
Territoriums von Maroneia, bis sie die Gegend der Seen erreichend wieder 
die KUstenstraße nahmen.30 Die Straße, auf der Xerxes mit dem Heer 
dahinzog, lief nach dem Bericht Herodots durch thrakisches Gebiet.31 Diese 
Straße soll mit derjenigen identisch sein, welche Livius 39, 27, 10 als veterem 
viam regiam, also die "alte Königsstraße", bezeichnet und welche Q. Fabius 
Labeo im Jahr 189 als Grenze bestimmt hatte, um Maroneia und Ainos aus 
dem Herrschaftsgebiet Philipps V. auszuschließen. Diese Straße gehörte also 
zum Land der Thraker.32 

Dieselbe Straße hatte höchstwahrscheinlich auch Philipp IL zu benutzen, 
um die Küstenstraße östlich von Maroneia wieder erreichen zu können. Die­
ser Weg dürfte sowohl dem Territorium Maroneias, wie auch dem Herr­
schaftsgebiet des Amadokos II. angrenzend verlaufen sein, wahrscheinlich 
war er die Grenze dazwischen.33 Maroneia gehörte also nicht zum Herr­
schaftsgebiet des Amadokos IL, desgleichen die Küste bis zum Hebros.34 

Anschließend ist eine neu gefundene Inschrift in Bulgarien kurz zu be-

30. Vgl. ausführlich F. Mottas, «Les voies de communication antiques de la Thrace 
égéenne», in: Festschrift G. Walser, hrsg. von Η. E. Herzig und R. Frei-Stolba, Stuttgart 
1989 (Historia, Einzelschriften 60), S. 87 ff., insb. 89 f. 

31. Herodot 7, 115, 3: την δέ όδόν ταύτην, τή βασιλεύς Ξέρξης τον στρατον ήλασε, 
ούτε συγχέουσι Θρήικες οΰτ' έπισπείρονσι, σέβονται re μεγάλως το μέχρι έμεϋ. Vgl. zu 
der geographischen Grundlage der Rekonstruktion des Xerxeszuges F. Jacoby, «Herodotos», 
RESuppI. II, 1913,446 f. 

32. Vgl. darüber F. W. Walbank, «Via illa nostra militaris: Some Thoughts on the Via 
Egnatia», in: Althistorische Studien Η. Bengtson, hrsg. von H. Heinen, Wiesbaden 1983 
(Historia, Einzelschriften 40), S. 136 mit Anm. 40; vgl. auch ders., Philip V ofMacedon, 
Cambridge 1940 (Nachdruck 1967), S. 216. 

33. Nach D. Lazaridis,Μαρώνεια και Όρθαγορία, Athen 1972 ('Αρχαίες ελληνικές 
πόλεις 16), S. 4, reichte das Territorium Maroneias im Norden wahrscheinlich bis zum Fluß 
Lissos (heute Philiouri); P. A. Pantos, Pulpudeva 4, 1983, S. 169, vermutet allgemein ein 
umfangreiches Territorium. 

34. Das wurde von A. Hock, Hermes 26, 1891, 102, auf Grund der Stelle Demosth. 
23, 183, angenommen. Auch nach B. Lenk, «Thrake», RE VI A 1, 1936,425, ergibt sich 
aus der Demosthenesstelle, daß Amadokos II. in Maroneia geherrscht hat. 
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sprechen, durch welche das Emporion Pistiros in Thrakien lokalisiert wird.35 

Die Inschrift enthält Vorschriften bezüglich der Tätigkeit griechischer Händ­
ler aus Maroneia, Apollonia und Thasos: Z. 20-38: τέλεα κατά τάς οδούς Ι μή 
πρήσσειν, δσα είς Μαρώνεια[ν Ι είσ]άγεται έκ Πιστίρου ή έκ τών έΙ[μ]πορίων 
ή 'γ Μαρωνείης εις ΠίστΙ[ιρ]ον ή τά εμπόρια Βελανα ΠρασεΙ[νω]ν τους 
έμπορίτας τάς άμάξΙ[ας] και άνοίγειγ και κλείειν άμα Ι [καθ]άπερ και έπί 
Κότυος- άνδρα ΜΙ[αρω]νίτην ού δήσω ουδέ άποκτΙ[ενέ]ω οί>δέ άψαιρήσομαι 
χρήμαΙ[τα] οϋτε ζώντος οϋτε άποθανόνΙ[τος] οϋτε αυτός οϋτε τών έμών Ι 
[ού]δείς· ουδέ Άπολλωνιητέων, ούδΙ[έ Θ]ασίων, δσοι έμ Πιστίρωι είσί[ν, Ι 
οϋ]τε άποκτενέω ούδένα, οϋτε Ι [δήσω] οϋτε άψαιρήσομαι χρήμαΙ[τα οϋτε] 
ζώντος οϋτε άποθανόΐίντος οϋτε] αυτός οϋτε τών έμών Ι [ουδείς] κτλ. 

Aus dem Text ergibt sich folgendes: Zunächst bezieht sich der Ausdruck 
άμα [καθ]άπερ και έπί Κοτυος unmittelbar auf die Vorschrift über das öffnen 
und Schließen der Wagen (Z. 25-26), entsprechend soll auch die Interpunktion 
korrigiert werden.36 Das bedeutet einerseits, daß wir sonst nichts über die 
Verhältnisse während der Regierungszeit des Kotys I. wissen und anderer­
seits, daß die übrigen Vorschriften auf einen seiner Nachfolger zu beziehen 
sind, der allerdings nicht näher identifiziert wird.37 Ferner ist zu beobachten, 
daß Händler aus Maroneia nicht nur in Pistiros, sondern auch in anderen 
Handelsplätzen tätig waren und daß Maroneia bzw. Maroniten an zwei Stel­
len erwähnt werden. Der Schluß daraus ist, daß im Vergleich zu Apollonia 
und Thasos der Handel Maroneias mit dem thrakischen Hinterland umfang­
reicher war und das setzt freilich die Präsenz dort einer größeren Zahl von 
Maroniten voraus. Daß aber Kotys I. und seine Nachfolger bis zur Ägäis 
herrschten,38 wird damit nicht bezeugt. 

///. Tributzahlung 

1. Die literarischen Quellen 
Die erste Nachricht über Tribute findet sich bei Thuk. 2, 97, 3: φόρος τε 

έκ πάσης τής βαρβάρου και τών 'Ελληνίδων πόλεων δσωνπερ ήρξαν έπί 
Σεύθου, δς ύστερον Σιτάλκον βασιλεύσας πλείστον δή έποίησε κτλ.39 Also erst 

35. V. Velkov t, L. Domaradzka, «Kotys I (383/2-359) et Γ emporion de Pistiros en 
Thrace», BCH118, 1994, S. 1 ff. 

36. Der Ausdruck wird in der Edition der Inschrift auf den darauf folgenden Eid (Z. 27 
ff.) bezogen; vgl. aber die Bemerkung des Verfassers der französischen Übersetzung, F. 
Lefèvre, BCH 118, 1994, S. 5. 

37. Die Inschrift wird nicht genauer datiert. 
38. BCH 118, 1994, S. 14. 
39. Vgl. für die Lesung δσωνπερ ηρξανstatt δσονπροσήξαν A. W. Gomme, HCTIl, 
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unter Seuthes I., dem Nachfolger des Sitalkes L, waren manche griechische 
Städte, die unter seiner Herrschaft standen, tributpflichtig. Diese Städte wer­
den aber weder genannt, noch gibt es darüber Informationen aus anderen 
Quellen; infolgedessen können sie nicht identifiziert werden.40 Namensnen­
nungen sind daher rein spekulativ.41 Allerdings bietet es sich an, diejenigen 
Städte zu identifizieren, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Tribut-
pflicht an Seuthes I. auszuschließen sind. Dazu zählen Abdera, Maroneia und 
Ainos. 

Wie schon vorher in bezug auf das territoriale Verhältnis gezeigt worden 
ist, gehörten Abdera, Maroneia und Ainos nicht unmittelbar zum Herrschafts­
gebiet des Sitalkes I., wahrscheinlich auch nicht zu demjenigen des Seuthes I. 
Außerdem waren sie tributpflichtige Mitglieder des ersten attischen See­
bundes.42 Die Hypothese einer doppelten Tributzahlung, an Seuthes I. und an 
Athen, wäre erst zu beweisen.43 

2. Die athenischen Tributlisten 
Unter den Verbündeten Athens, deren Tribut gewissen Schwankungen 

unterlag, finden sich auch Abdera, Maroneia und Ainos. So bezahlte Abdera 
432/1 10 T.,44 in der Zeit davor 15. Maroneia 436/5 10 T.,45 statt 1, 5 bis zu 
diesem Zeitpunkt, 430/29 und 429/8 waren es 3 T.46 Ainos entrichtete wä­
hrend der dritten und vierten Schätzungsperioden (446/5-439/8) 10 T.,47 statt 
12 in den zwei ersten Schätzungsperioden; 436/5 sind 4 T. überliefert.48 Das 

244 f. 
40. So mit Recht A. W. Gomme, HCT II, 244. 
41. Die Literatur spricht oft allgemein von den griechischen Städten, die Tribut an 

Seuthes I. bezahlten: vgl. E. Schönen-Geiß, Klio6\, 1979,442; N. Ehrhard, Eos 76,1988, 
295, 303. A. Fol, Kotys I., S. 997, lokalisiert sie in der Ägäis. Andere erwähnen Abdera, 
Maroneia und Ainos als den Odrysen im allgemeinen tributpflichtig: E. Schönert-Geiß, 
Eirenell, 1985,39; D. Lazaridis, Μαρώνεια, S. 11; ders., "Αβδηρα, S. 10,17. 

42. Nach A. W. Gomme, HCT II, S. 243, 244, waren die dem Seuthes I. tributpfli­
chtigen Städte keine Mitglieder des ersten attischen Seebundes und lagen an der Westküste 
des Euxeinos Pontos nödlich von Mesembria; zugleich bemerkt er aber, daß die Städte dieses 
Gebietes mindestens im Jahr 425 an Athen Tribut zahlten. 

43. Vgl. ATL III, 310 mit Anm. 50: Es waren Mitglieder des ersten attischen See­
bundes, die Tribut an Seuthes zahlten, gestützt auf IG II2 126; vgl. aber zu IG II2 126 weiter 
unten 161 ff. 

44. IG I3 280, Z. 46. 
45. IG I3 276, Z. 29. 
46. IG I3 281, Z. 8 und 282, Z. 28. 
47. Vgl. z.B. die zwei ersten Listen der dritten Schätzungsperiode IG I3 266 (446/5), Z. 

6 und 267 (445/4), Z. 2. 
48. IG I3 276, Z. 29. Ainos fehlt in den Listen des Jahres 434/3 und der nächsten Jahre: 
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Phänomen der Veränderungen des Phoros im Gebiet des ersten attischen 
Seebundes ist schon im Zusammenhang mit der Politik Athens seinen Bundes­
genossen gegenüber und teilweise unter Berücksichtigung der lokalen Verhält­
nisse behandelt.49 

Die Schwankungen im Falle von Abdera, Maroneia und Ainos werden oft 
in kausale Beziehung mit Ereignissen auf dem Gebiet des Bundes gestellt. So 
sei die Herabsetzung des Phoros von Abdera auf 10 T. im Jahr 432/1 und von 
Maroneia auf 3 T. in den Jahren 430/29 und 429/8 durch den Abfall der Städte 
der Chalkidike vom Bund im Jahr 432 bedingt.50 Die Maroneia betreffende 
Erhöhung 436/5 auf 10 T. und die Herabsetzung für Ainos 436/5 auf 4. T. 
seien in Zusammenhang mit der Gründung von Amphipolis zu sehen.51 In 
bezug auf Ainos existieren verschiedene Vermutungen: Die Herabsetzung des 
Phoros auf 4 T. im Jahr 436/5 sowie sein Fehlen in den Tributlisten ab 434/3 
hat man durch die Präsenz einer athenischen Garnison in der Stadt52 oder 
durch Verlagerung des Handels ostwärts53 erläutert. Die Herabsetzung wurde 
auch mit einer neuen Konkurrenz im Getreidehandel durch Pontos begründet, 
was die Bedeutung von Ainos als Exporteur von Getreide beeinträchtigte.54 

Das spätere Fehlen von Ainos in den Tributlisten wird ebenfalls mit der 
Stationierung athenischer Truppen, sowie mit der Rekrutierung thrakischer 
Söldner für Athen in Ainos erklärt.55 Eine weitere These hat das Phänomen 
auf die Auflösung der Syntelie zurückgeführt, in der Form, daß Galaia und 
Miltoros und vielleicht auch andere Gemeinden von Ainos abgetrennt und 
Maroneia zugeschlagen worden wären, weil der Phoros von Maroneia gleich­
zeitig auf 10 T. zunimmt; für das Fehlen von Ainos in den Tributlisten wurde 

vgl. IG I3 278 (434/3) und folgende. 
49. Vgl. z.B.: G. Busolt, Philologus 41, 1882,652 ff.; H. Nesselhauf, Untersuchungen zur 

Geschichte der delisch-attischen Symmachie, Leipzig 1933 (Klio, Beiheft 30, Neue Folge, 
Heft 17), S. 95 ff.; A. W. Gomme, HCT I, 276 ff.; R. Meiggs, Empire, S. 242 ff., 524 ff.; A. 
French, Historiali, 1972, 1 ff.; R. Κ. Unz, GRBS26, 1985,28 ff.; M. Piérart, IG I3 ,281-
282 et le phoros de Thrace, in: Comptes et inventaires dans la cité grecque. Actes du 
Colloque international d'épigraphie tenu à Neuchatel du 23 au 26 septembre 1986 en Γ 
honneur de J. Tréheux, hrsg. von D. Knoepfler, Neuchatel/Genève 1988, S. 309 ff. 

50. So H. Nesselhauf, Untersuchungen, S. 79, 103; vgl. auch A. W. Gomme, / /CTI, 
212. 

51. Vgl. ATL III, 310. Das hält auch M. Piérart, Phoros, S. 315 f. für wahrscheinlich. 
52. Vgl. A.W. Gomme, HCTl,278; J. M. F. May, Abdera, S. 145, Anm. 2. 
53. F. MUnzer - M. L. Strack, Die antiken Münzen Nord-Griechenlands II: Die antiken 

Münzen von Thrakien 11, Berlin 1912, S. 133. Vgl. darüber Diskussion und Literatur bei B. 
Isaac, Settlements, S. 151 f. 

54. So J. M. F. May, Amos, S. 86 f. 
55. So J. M. F. May, Ainos, 85 f., 87. 
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dann ein Abfall der Stadt von dem Bund angenommen.56 

Hinsichtlich dieser Vermutungen läßt sich nur in bezug auf Abdera 
anhand der Quellen feststellen, daß militärische Operationen auf die Tribut­
zahlung Auswirkungen hatten.57 Nach der Eintragung in der Liste des Jahres 
447/658 bezahlte Abdera 1 T. an die athenischen Strategen, die 448/7 um Eion 
operierten.59 Für Maroneia und Ainos ist nichts bekannt.60 Auch die Tatsache, 
daß im Jahr 436/5 der Phoros von Maroneia steigt, während gleichzeitig 
derjenige von Ainos sinkt, darf als Zufall betrachtet werden, weil während 
der fünften und sechsten Schätzungsperioden (438/7-435/4) Erhöhungen und 
Herabsetzungen in allen Bundesgebieten, ausgenommen die Inseln, festzu­
stellen sind.61 Demnach sind lokale Umstände bei diesen drei Städten als 
Erklärung für das Schwanken ihres Tributs nicht erkennbar.62 Die Quellen für 
Abdera deuten als Grund eher auf die Verflechtung mit der allgemeinen 
Politik Athens gegenüber seinen Bundesgenossen.63 

Ein zweiter Erklärungsversuch versteht die Veränderungen im Tribut von 
Abdera, Maroneia und Ainos als finanzielle Konzessionen Athens an die 
Odrysen. Diese Hypothese geht auf E. Meyer zurück, der sie allerdings nicht 
begründet hatte.64 Das einzige bisher vorgebrachte Argument dafür ist der 
357 zwischen Athen und den thrakischen Königen Berisades, Amadokos II. 

56. Vgl. G. Busolt, Philologus41, 1882, 664,665 f. 
57. Vgl. für die Bezahlung von Tributgeldern an die athenischen Militärs in den 

jeweiligen Orten R. K. Unz, GRBS26,1985,28 ff. In bezug auf bestimmte Fälle akzeptiert 
das auch A. French, Historia2\, 1972,10 ff. 

58. IG I3 265, Z. 105: ές [Έ]ιόνα haßδερΐ Η. 
59. Vgl. ATL III, 45,48, 60. 
60. Vgl. R. Meiggs, Empire, S. 524 ff., der die Phorosveränderungen zwischen 454 und 

431 nach ihren Ursachen folgendermaßen einordnet (S. 530): Kleruchien, Abfälle, Ko­
lonien; dabei werden Maroneia und Selymbria als Sonderfälle eingeordnet. 

61. Dazu R. Meiggs, Empire, S. 249. 
62. M. Piérart, Phoros, S. 319 f., zieht mehrere Unwägbarkeiten in Betracht, die die 

Bezahlung des Tributes schwierig machen könnten: wie z.B. schlechte Ernte, Angriffe von 
feindlichen Nachbarn usw. 

63. Z. B. A. French, Historia 21, 1972, 7 f. erklärt das Schwanken des Phoros von 
Maroneia, Abdera, Ainos (und anderer Städte) durch seine These, daß in den Tributlisten 
nicht die ganzen Summen eingetragen wurden, die von den BUndnem bezahlt wurden. 

64. E. Meyer, Geschichte des Altertums IV 13, Stuttgart 1939 (Nachdruck Darmstadt 
1980), S. 722 f.; ihm folgt N. Ehrhard, Eos 76, 1988, 300, Anm. 51. A. Fol, Kotys L, 996 
mit Anm. 32, obwohl zurückhaltend, fügt diese Hypothese seiner Argumentation hinzu. E. 
Schönert-Geiß, Klio 61,1979,444 ff., diskutiert u.a. auch die Annahme der Herabsetzung 
des Phoros als Zeichen der Abhängigkeit von den Odrysen. A. J. Graham, JHS 112, 1992, 
61, versteht die Herabsetzung des Phoros von Abdera im Jahr 432/1 als Konzession Athens 
an Sitalkes. 
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und Kersebleptes abgeschlossene Vertrag IG II2 126.65 Allerdings ergibt sich 
aus diesem Vertrag nicht, daß Abdera, Maroneia und Ainos in dessen Re­
gelungen miteingeschlossen waren.66 

Aus der Quellenlage läßt sich also zweierlei in bezug auf die Veränder­
ungen des Phoros von Maroneia, Abdera und Ainos erschließen: Erstens 
stehen sie in keinerlei Verbindung mit den Odrysen. Zweitens ist der Grund 
für die Veränderungen eher in den Wechselbeziehungen zwischen Athen und 
seinen Bundesgenossen zu suchen, wie es sich im Fall von Abdera mani­
festiert.67 Weitere Vermutungen finden keine Stützung in den Quellen. Für 
diese Interpretation sprechen femer folgende Fakten: Erstens gehörten diese 
Städte weder zum Herrschaftsgebiet der Odrysen, noch waren sie ihnen 
untergeordnet, so daß eine Tributzahlung gerechtfertigt werden könnte. Zwei­
tens unterhielt Athen politische Beziehungen zu mehreren griechischen oder 
fremden Herrschern, wobei das Hauptmittel seiner Diplomatie die Verlei­
hung von Ehren und Privilegien, darunter oft die BUrgerrechtsverleihung,68 

war. Tributkonzession wird nicht belegt. Z.B. war die Bezahlung seitens des 
Bundesmitgliedes Methone nur der Aparche69 keine finanzielle Konzession 
an Perdikkas II. von Makedonien, sondern ein dieser Stadt wegen besonderer 
Umstände verliehenes Privileg. Im Zusammenhang damit ist auch daran zu 
erinnern, daß die BUndner über die Höhe des Phoros mit Athen verhandeln 
konnten.70 Drittens kann als Parallele die Situation der griechischen Städte 
Kleinasiens herangezogen werden. Aus der Untersuchung der diesbezüglichen 
Quellen hat sich ergeben, daß die griechischen Städte Kleinasiens, welche 
Mitglieder des ersten attischen Seebundes waren, keinen Tribut an die persi­
sche Verwaltung bezahlten. Noch wurde eine solche Regelung vertraglich mit 
dem Kalliasfrieden 450/49 (oder dessen Erneuerung 424/3) vereinbart.71 Der 
persische König hatte zwar immer einen Tribut beansprucht, es gibt aber kein 

65. Vgl. ATLIII, 310 f. 
66. Dazu unten S. 161 ff. 
67. A. W. Gomme, HCTl, 277 f., mochte die Veränderungen des Phoros von Abdera, 

Maroneia und Ainos im Rahmen des Bundes und unabhängig von den Odrysen erklären. 
Nach R. Meiggs, Empire, S. 249, sind für die Erklärung des Phänomens mehrere Kenntnisse 
über die Beziehung Athens zu den Odrysen und zu den griechischen KUstenstädten erforder­
lich. 

68. Vgl. die bei M. J. Osborne, Naturalization in Athens, III-IV, Brüssel 1983, S. 12 ff., 
zusammengestellten Zeugnisse. 

69. IG I3 61 (430/29-424/3; vgl. SEG XXXVIII 3). 
70. Dazu R. Meiggs, Empire, S. 235.240. Vgl. für das 4. Jh. J. Cargill, League, S. 124 ff. 
71. Für das Gegenteil plädiert H. T. Wade-Gery, Essays in Greek History, Oxford 

1958 (= Athenian Studies presented to W. S. Ferguson, HSCP Supp. 1,1940), S. 210 ff. 
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Zeugnis dafür, daß er diesen erhielt.72 

3. Die odrysische Münzprägung 
Es handelt sich um Münzen odrysischer Herrscher, die außer dem Herr­

schemamen und thrakischen Symbolen auch solche Symbole oder Embleme 
tragen, welche für die Münzprägung mancher griechischer KUstenstädte cha­
rakteristisch waren, oder aber als solche interpretiert werden. Das Phänomen 
ist insofern interessant, da es als Argument für die finanzielle bzw. politische 
Abhängigkeit dieser griechischen KUstenstädte von den Odrysen eingebracht 
wurde. Diese Schlußfolgerung ist aber zu bezweifeln. 

a) Abdera 
i) Sparadokos.73 Auf der Rückseite seiner Münzen (Tetradrachmen, 

Drachmen, Diobolen) ist ein Adler abgebildet. Weil der eine Schlange 
zerreißender Adler auf der Rückseite von Obolen Abderas der III. Prägungs­
periode (c. 492-473/70) erscheint,74 wurde daraus ein Abhängigkeitsverhältnis 
Abderas von diesem Odrysenherrscher geschlossen.75 

Zunächst stellt sich die Frage nach dem zeitlichen Zusammenhang zwi­
schen den Münzen des Sparadokos und denjenigen von Abdera. Der Adler 
erscheint nicht nur auf Münzen von Abdera der III. Prägungsperiode, sondern 
auch auf der Vorderseite von Tetradrachmen der I. Prägungsperiode (c. 
540/35-520/15),76 außerdem auf der Rückseite von Tetradrachmen der V. 
Prägungsperiode (c. 439/7-411/10),77 und auf der Rückseite von Bronze­
prägungen der VII. Prägungsperiode (c. 386/5-375).78 Darüber hinaus ist noch 
zu berücksichtigen, daß aufgrund neuerer numismatischer Funde die Datie­
rung der Prägungsperioden von Abdera für zu früh gehalten wird, die 
Tendenz geht dahin, sie später zu datieren.79 Femer ist der Adler ein weit 

72. Vgl. die quellennahe Behandlung des Problems über die Tributzahlung seitens der 
griechischen Städte Kleinasiens an die Perser von O. Murray, Historia 15, 1966, 142 ff., 
156; mit ihm stimmt auch M. Corsaro, REA 87, 1985, 83, Uberein, daß die griechischen 
Städte Kleinasiens, Mitglieder des ersten attischen Seebundes, keinen Tribut an die Perser 
bezahlten. 

73. Sohn des Teres I. und Paradynast: A. Hock, Hermes 26,1891,77 f., 117; nach A. 
Fol, Kotys L, 995, Nachfolger des Teres I. «in den vierziger Jahren des 5. Jh.»; nach M. 
Taceva, Historia 41,1992,69,72 f., Paradynast oder Mitregent zwischen 464-444. 

74. Vgl. zu den Obolen Abderas der III. Pragungsperiode J. M. F. May, Abdera~S. 95, 
122 (Nr. 123-125). 

75. So M. Taceva, Historia 41,1992,69 ff., insb. 72; vgl. auch S. 65. 
76. J. M. F. May, Abdera, S. 45,61 (Group VI.). 
77. J. M. F. May, Abdera, S. 160 f. (Nr. 238-242 und 243). 
78. J. M. F. May, Abdera, S. 247 (Nr. 421-422). 
79. Vgl. für die Zeit von der II. Prägungsperiode an: I. Carradice (Hrsg.), Coinage and 



150 Chr. Veligianni 

verbreitetes Symbol auf griechischen Münzen.80 Ebenso findet sich damnter 
der Typus des eine Schlange zerreißenden Adlers.81 Demnach lassen sich 
weder der Prototyp noch die Richtung eventueller Abhängigkeitsverhältnisse 
erkennen. 

Die Silbermünzen des Sparadokos sind aber auch in einer anderen Weise 
interpretiert worden. Ihr Gewicht ähnele dem der Münzprägung der Städte 
der Chersones und von Ainos; im allgemeinen stellten odrysische Münzen mit 
Zeichen griechischer Städte ihren den Odrysen zu zahlenden Tribut dar; der 
Schluß daraus laute, daß die Höhe des Tributs, den die griechischen Städte 
den Odrysen zu zahlen gehabt hätten, durch einen zwischen Athen und Spa­
radokos abgeschlossenem Vertrag festgelegt gewesen sei.82 Dagegen ist 
folgendes einzuwenden: Erstens soll Sparadokos nach dem euböisch-attischen 
Münzfuß geprägt haben, was wiedemm nicht sicher ist.83 Zweitens fehlen die 
Beweise darür, daß die oben erwähnten odrysischen Münzen dem Tribut der 
griechischen Städte gleichkommen. Schließlich, da ein solcher Vertrag nicht 
überliefert ist, darf aufgmnd der Münzen des Sparadokos keiner angenommen 
werden. 

ii) Spokes. Es handelt sich um eine kleine Silbermünze mit Apollonkopf 
und Greif, den charakteristischen Emblemen der Münzen Abderas während 
der VIII. Prägungsperiode (c. 375/73-365/60),84 dazu die Inschrift ΕΠΙ NOY-
MHNIOY.85 Da ein König mit Abdera unvereinbar ist, war Spokes wahr­
scheinlich ein thrakischer Fürst, der mit Emblemen der Stadt geprägt hatte.86 

Infolgedessen stellt sich die Frage nach dem Verhältnis dieses Königs zu 

Administration in the Athenian and Persian Empires, Oxford 1987 (BAR Intenational 
Series 343): die Beiträge von S. Fried (S. 3), J.H. Kagan (S. 22,25), M.J. Price (S. 45 f.). Vgl. 
auch für die Zeit von der VI. Prägungsperiode an: C. C. Lorber, Amphipolis. The Civic 
Coinage in Silver and Gold, Los Angeles 1990, S. 65 ff. 

80. Vgl. R. Plant, GreeJt Coin Types and their Identification, London 1979, S. 89 ff., 
Nr. 1486 ff. 

81. Vgl. R. Plant, Coin Types, S. 89 f., Nr. 1499-1505 (Chalkis, Kroton, Amyntas III., 
Olynthos, Elis). Adler und Schlange in der literarischen Überlieferung und in der bildenden 
Kunst: M. Schmidt, Boreas 6, 1983, 61 ff.; A. Pekridou, Das Alketas-Grab in Termessos, 
Tübingen 1986 (Istanbuler Mitteilungen, Beiheft 32), S. 88 ff. 

82. So A. Fol, Kotys I., S. 995 f. 
83. So E. Schönert-Geiß, Klio 61, 1979,445 mit Anm. 50. 
84. Vgl. J. M. F. May, Abdera, S. 265,267. 
85. Vgl. F. Münzer - M. L. Strack, Münzen Thrakiens 11, S. 27, Anm. 3; J. M. F. May, 

Abdera, S. 243. 
86. J. M. F. May, Abdera, S. 243; vgl. auch A. J. Graham, JHS 112, 1992, 67. Spokes 

wird zu den thrako-bithynischen Namen gerechnet und begegnet z.B. auf Grabinschriften aus 
Byzanz: vgl. dazu L. D. Loukopoulou, Contribution à Γ histoire de la Thrace propontique 
durant la période archaïque, Athènes 1989 (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 9), S. 201 mit Anm. 9, 13. 
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Abdera.87 

Der Apollonkopf erscheint auf der Vorderseite der Münzen Abderas 
außer während der VIII. auch während der IX. Prägungsperiode (c. 365/60-
350/45).88 J.M.F. May hat eine spätere Datierung dieser Prägungen mit dem 
Apollonkopf in die Zeit nach der Einnahme von Abdera durch Philipp IL zwar 
abgelehnt,89 die Problematik wurde aber neuerdings wieder aufgenommen. So 
werden die VIII. und IX. Prägungsperioden c. 338-332 und c. 331-319/16 
entsprechend datiert.90 Demnach ist dieser sonst unbekannte Spokes in die 
Zeit zu setzen, als Abdera zum Staat Makedonien gehörte. Aus dieser Zeit 
sind schon Prägungen thrakischer Fürsten bekannt.91 So liegt der Schluß nahe, 
daß diese Prägung des Spokes keinerlei Abhängigkeitsverhältnis Abderas von 
ihm bedeutet; vielmehr hatte er Embleme der Stadt imitiert. 

b) Maroneia 
i) Saratokos.92 Seine Silbermünzen zeigen auf der Rückseite die für die 

Münzprägung Maroneias charakteristische Weintraube. Sie werden vergli­
chen, und entsprechend datiert, mit Trihemiobolen Maroneias der VII. Prä­
gungsperiode (c. 398/7-386/5).93 Weil man auf seinen Münzen außerdem 
Symbole aus der Münzprägung von Thasos erkannt hat, wird sein Herr­
schaftsgebiet in der Gegend zwischen Abdera und Maroneia bis Thasos 
lokalisiert.94 

Nun wird die VII. Prägungsperiode Maroneias in die Zeit c. 377-366 
versetzt.95 Damit fällt auch Saratokos in die Zeit des zweiten attischen 
Seebundes, dessen Mitglieder Abdera, Maroneia und Thasos96 waren. Dies 
schließt ein Herrschaftsverhältnis des Saratokos zu diesen Städten aus. 

ii) Amadokos I.97 Das auf der Vorderseite seiner Münzen abgebildete 

87. Nach F. MUnzer - M. L. Strack, Münzen Thrakiens 11, S. 27, Anm. 3, stand Spokes 
mit Abdera in mehr als freundschaftlichen Beziehungen. 

88. Vgl. J. M. F. May, Abdera, S. 286 f., 291 ff. 
89. J. M. F. May, Abdera, S. 271. 
90. Vgl. C. C. Lorber, Amphipolis, S. 65,66 f., 67,70. Dieser Datierung nach blieb die 

Münzstätte Abderas während der VIII. Prägungsperiode Maroneias (c. 366-339) geschlossen: 
ebda. S. 108. 

91. Wie des Srofos und Seuthes III.: vgl. J. Jurukova, Pulpudeva 1,1976,63. 
92. Um 400, nur von seinen Münzen bekannt: E. Schönert-Geiß, Eirene 22, 1985, 

42. 
93. E. Schönert-Geiß, Eirene 22, 1985,41 f., Nr. 1 (Abb. 3). 
94. Vgl. die bei E. Schönert-Geiß, Eirene22,1985,42,11, zitierte Literatur. 
95. Vgl. C. C. Lorber, Amphipolis, S. 67,68. 
96. Vgl. für Thasos J. Cargill, League, S. 26,35,37,42. 
97. Nachweisbare Regierungszeit 405-391: A. Hock, Hermes26,1891,117; ähnlich E. 

Schönert-Geiß, Eirene 22, 1985,42. Vgl. aber dies., Maroneia, S. 32: c. 410-387/6. Nach 
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Pferd wird stilistisch mit dem Pferd auf maroneischen Tetradrachmen der V. 
Prägungsperiode (c. 436/5-411/0) in Zusammenhang gebracht.98 Schon die 
zeitliche Differenz zwischen seiner Prägung bzw. seiner Regierungszeit und 
dem ihr zugrundeliegenden maroneischen Exemplar macht es unwahr­
scheinlich, daß die Entlehnung maroneischer Embleme seitens dieses Odrysen 
auf seine Herrschaft über Maroneia hinweist. Andernfalls muß man diesen 
Umstand entsprechend begründen. 

iii) Amadokos II.99 Auf Bronzemünzen dieses Odrysen erscheinen zwei 
maroneische Münzbilder: die Weintraube auf der Vorderseite, oder der 
Weinstock mit fünf Trauben auf der Rückseite dazu ΕΠΙ + Personenname. 
Beide Prägungen des Amadokos II. werden mit Münzen Maroneias aus der 
VIII. Prägungsperiode (c. 386/5-348/7) verglichen: die Weintraube mit einer 
in den 80er Jahren geprägten Tetradrachmenserie, der Weinstock mit einem 
Silberstater aus den 70er Jahren. Das würde bedeuten, daß Amadokos II. 
Embleme aus der Münzprägung Maroneias der 80er und 70er Jahre kopiert 
hätte.100 

Durch die Versetzung der VIII. Prägungsperiode Maroneias in die Zeit 
c. 365-339101 fallen die Münzen des Amadokos IL, bzw. seine Regierungs­
zeit, aber in die VIII. Prägungsperiode Maroneias. Diese Gleichzeitigkeit 
kann nicht auf ein Herrschaftsverhältnis des Amadokos IL über Maroneia 
hindeuten. Die Stadt war Mitglied des zweiten attischen Seebundes, sie 
gehörte nicht zu seinem Herrschaftsgebiet;102 Amadokos war schon 352 ein 
Vasallenfürst Philipps II.103 Auch die Formel ΕΠΙ + Personenname kann nicht 
im Sinne einer Unterordnung Maroneias interpretiert werden. Diese Frage 
wird zusammen mit der Münzprägung des Teres erörtert werden. 

iv) Teres.104 Auf der Rückseite seiner Bronzemünzen erscheint der 
Weinstock mit fünf Trauben, dazu ΕΠΙ + Personenname. Es handelt sich also 

Xen. Hell. 4,8,26 und SfVII 238 (= IG II2 21 + 22a) regierte er mindestens bis 390/89. 
98. E. Schönert-Geiß, E/rene 22,1985,41 ff., Nr. 2 (Abb. 5). 
99. Vgl. zu seiner Regierungszeit (um 360-351) Anm. 23. 
100. E. Schönert-Geiß, Eirene 22, 1985,41, Nr. 3 und 4, S. 43 ff. (Abb. 7 und 9). 
101. Vgl. dazu C. C. Lorber, Amphipolis, S. 65 f. 
102. Vgl. oben S. 141 ff. 
103. Vgl. A. Hock, Hermes 26, 1891, 109, 110; N. G. L. Hammond - G. T. Griffith, 

History of Macedonia II, S. 282 f. 
104. Er wird als II. oder III. eingeordnet: E. Schönert-Geiß, Eirene 22, 1985,46. Er 

war Sohn des Amadokos I., Bruder und Nachfolger des Amadokos IL: M. J. Osborne, 
Naturalization III-IV, S. 65 f. (T65); nach A. Hock, Hermes 26, 1891, 110, 117, war er 
vielleicht Nachfolger des Amadokos IL Nachweisbare Regierungszeit 347-341 : A. Hock 
ebda. S. 117. Vgl. auch: E. Schönert-Geiß, ebda.: c. 350-341; dies., Maroneia, S. 32: c. 347-
341; M. J. Osborne, ebda.: c. 359-343. 
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um dasselbe Münzbild des zweiten Typus des Amadokos IL, und das bedeu­
tet, daß Teres als Vorlage dessen Münzen benutzt hatte.105 Auf jeden Fall 
bedeutet das Auftreten des maroneischen Emblems auf seinen Münzen nicht 
seine Herrschaft über Maroneia. Teres war während seiner Regierungszeit 
ein Vasallenfürst Philipps IL, bis er 342 oder 341 abgesetzt wurde.106 Maro­
neia wurde gesondert von Philipp II. eingenommen.107 Die Unterordnung 
zunächst des Amadokos IL, danach des Teres und dessen Vertreibung hatten 
die Unabhängigkeit der Stadt nicht beeinträchtigt. 

Nun wurde aus der Formel ΕΠΙ + Personenname, die auf der Rückseite 
von Münzen des Amadokos II. und des Teres erscheint, der Schluß gezogen, 
daß diese in der Münzstätte Maroneias geprägt worden sind.108 Die auf den 
Münzen des Amadokos II. erscheinenden Personennamen finden sich jedoch 
nicht unter denjenigen der Münzen Maroneias, welche für die Datiemng der 
Münzen des Amadokos zum Vergleich herangezogen werden. Zudem sind die 
zwei Personennamen auf den Münzen des Teres identisch mit zwei Personen­
namen auf jenen des Amadokos II. Daraus ergibt sich einerseits, daß die auf 
den odrysischen Münzen auftretenden Personennamen keine Münzmagistrate 
Maroneias waren und daß andererseits die Münzen des Teres jene des 
Amadokos imitiert hatten. So liegt der Schluß nahe, daß diese Odrysen zwar 
nach maroneischen Vorbildern, nicht aber in der Münzstätte Maroneias 
geprägt haben. Die Gegenthese führt zu komplizierten Spekulationen.109 

Odrysische Münzen mit Emblemen Maroneias können die Hypothese der 
politischen Abhängigkeit der Stadt von den Odrysen oder ihre Zugehörigkeit 
zu deren Herrschaftsgebiet nicht überzeugend begründen.110 Andere Erklä­
rungen sprechen von den Münzstätten «as a commercial venture»,111 oder 

105. E. Schönert-Geiß, Eirene22,1985,41,46, Nr. 5 (Abb. 11). 
106. Vgl. A. Hock, Hermes 26, 1891, 110, 111, 114; N. G. L. Hammond - G. T. 

Griffith, History of Macedonia II, S. 557. 
107. Vgl. oben S. 138 mit Anm. 9. 
108. Vgl. E. Schönert-Geiß, Eirene 22, 1985,47 ff.; A. J. Graham, AncW 10, 1984, 7, 

Anm. 31. 
109. Vgl. E. Schönert-Geiß, Eirene 22, 1985, 49 in bezug auf Amadokos IL: Man 

prägte in Maroneia für Amadokos in der Zeit, als es genügend Geld in der Stadt gab, deshalb 
sind die auf seinen Münzen auftretenden Personennamen nicht auf den gleichzeitigen 
Münzen Maroneias nachweisbar. Ebda, mit Anm. 44 in bezug auf Teres : Man hatte in 
Maroneia für seine Münzen die Rückseiten-Stempel aus der Zeit des Amadokos gebraucht. 

110. Vgl. über die ältere Literatur E. Schönert-Geiß, Eirene22,1985,46 f. mit Anm. 
35-37. Vgl. auch M. Taceva, Historia 41,1992,72, Anm. 77. 

111. So A. J. Graham, AncW 10, 1984, 7, obwohl er die politische Superiorität der 
Dynasten den Städten gegenüber für wahrscheinlich hält. 
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vom gegenseitigen Interesse.112 Odrysische Münzen mit griechischen Münz­
bildern dürften letztlich auf die formale Entlehnung letzterer zurückzuführen 
sein. 

Allerdings kann die Entlehnung von MUnzbildem unterschiedliche 
Verhältnisse widerspiegeln, wie im Fall der folgenden Parallelen. Die Mün­
zen der persischen Satrapen, die im Zusammenhang mit der Revolte von 
362/1 geprägt wurden, tragen außer ihrem Porträt und ihren Namen auch 
Embleme griechischer Städte, in deren Münzstätten diese Münzen geprägt 
wurden; letztere Tatsache ist so erklärt worden, daß diese Städte zu den 
Satrapien gehörten.113 Da aber die griechischen Städte Kleinasiens seit 386 
gemäß dem Königsfrieden zu Persien gehörten, stützt sich die erwähnte 
Erklämng der griechischen Embleme auf den Münzen der persischen Satra­
pen auf belegte historische Tatsachen. Die Entlehnung griechischer Münz­
bilder ist in manchen Fällen eine reine Nachahmung: Münzen eines Skythen 
aus dem 3. Jh., vielleicht aus dessen erster Hälfte, mit der Inschrift Βασιλέως 
Μόσκωνος, deren Rückseite die Münzen Philipps II. nachahmt, sind nicht in 
der Münzstätte einer griechischen Küstenstadt des westlichen Euxeinos 
Pontos, sondern im Binnenland geprägt worden.114 Andere Beispiele zeigen, 
daß der politisch Untergeordnete Embleme übernimmt. So haben Münzen der 
«Skodrinoi» und der «Lissitai» aus der Zeit, als Lissos und Skodra unter der 
Kontrolle Philipps V. standen, makedonische Embleme.115 Auch ein Symma-
chieverhältnis kommt in Frage. Vom illyrischen König Genthios, der im 
Herbst 169 eine Symmachie mit Perseus geschlossen hatte, gibt es zwei 
Bronzemünzen mit makedonischen Emblemen; dabei besteht allerdings auch 
die Möglichkeit, daß die Legende ΒΑΣΙΛΕωΣ ΓΕΝΘΙΟΥ auf Münzen der 
makedonischen Periode in Lissos und Skodra geprägt wurde.116 

Trotz der angeführten Parallelen können wir das Vorkommen maronei-
scher Münzbilder auf odrysischen Münzen nicht genau einordnen. Es fehlen 
präzise Anhaltspunkte. Eine Erklärung ist jedoch auszuschließen: die der 
politischen Abhängigkeit bzw. Zugehörigkeit Maroneias zum Herrschafts­
gebiet der Odrysen in Analogie zu den griechischen Städten Kleinasiens, da 
jeder Beweis dafür fehlt. Die genannten Argumente sprechen eher dagegen. 

112. So E. Schönert-Geiß, Eirene22,1985,53; dies., Maroneia, S. 61. 
113. Vgl. R. A. Moysey, REA 91, 1989, 107 ff. 
114. Vgl. C. Preda, Klio46, 1965,263 ff., insb. 264,266 f. 
115. Vgl. N. G. L. Hammond - F. W. Walbank, History of Macedonia III: 336-167 

B.C., Oxford 1988, S. 399,409 f. 
116. Vgl. N. G. L. Hammond - F. W. Walbank, History of Macedonia III, S. 530 f. 



Abdera, Maroneia, Ainos und der Odrysenstaat 155 

4. Die Münzprägung der Städte 
a) Maroneia 
Es handelt sich um zwei Goldprägungen Maroneias aus der ersten Hälfte 

des 4. Jh. Die erste Goldprägung ist gegen Ende der VI. Prägungsperiode 
Maroneias (c. 411/0-398/7) datiert. Sie wird als Subsidien der Stadt zur 
Unterstützung des Amadokos I. bei der Thronbesteigung interpretiert. Die 
zweite Goldprägung, datiert in die VIII. Prägungsperiode (c. 386/5-348/7), ist 
als Hilfe Maroneias für Amadokos II. gegen Philipp IL verstanden worden, 
wobei er die Stadt zugleich vor Philipp und Athen schützte. Obwohl schon 
bemerkt wurde, daß die Goldprägungen griechischer Städte eine Notsituation 
verraten, hat man die Goldprägungen Maroneias mit den Odrysen verbunden, 
weil ein entsprechendes Ereignis in der Geschichte der Stadt nicht fest­
zustellen war.117 

Die Verbindung der Goldprägungen Maroneias mit den Odrysen ist 
jedoch unwahrscheinlich. Zunächst ist die VI. Prägungsperiode Maroneias neu 
in die Zeit c. 400-378 gesetzt,118 so daß kein Zusammenhang der ersten 
Goldemission mit der Thronbesteigung des Amadokos I. mehr bestehen 
kann.119 Darüber hinaus sind die Goldprägungen nicht nur Maroneias, son­
dern auch Abderas und von Ainos später datiert und damit in Zusammenhang 
mit dem Zug Philipps II. nach der thrakischen Chersones 340/39 gebracht 
worden.120 Letztere Datiemng setzt natürlich voraus, daß diese Städte schon 
von Philipp II. eingenommen wurden. Für Abdera und Ainos ist dies 
gesichert, nur in bezug auf Maroneia ist das Datum nicht bekannt.121 

b) Ainos 
Es handelt sich um Tetradrachmen und Tetrobolen, die in die II. Prä­

gungsperiode (c. 435/4-405/4), genauer c. 431-429 datiert werden. Sie haben 
als Symbol auf der Rückseite eine Doppelaxt, die allgemein mit den Odrysen 
in Zusammenhang gebracht wird. Daher werden diese Münzen im Zusam­
menhang mit der zwischen Athen und Sitalkes I. 431 abgeschlossenen Sym-
machie interpretiert, als Reflex der guten Beziehungen zwischen Athen und 
Sitalkes, was auch eine besondere Beziehung von Ainos zu diesem Odrysen 
impliziert.122 Die Doppelaxt findet sich nicht wieder unter den Symbolen der 

117. Zu den Goldprägungen Maroneias und ihrer Interpretation vgl. E. Schönert-Geiß, 
Eirene22,1985,52 f.; dies., Maroneia, S. 46,52. 

118. Vgl. C. C. Lorber, Amphipolis, S. 66, 68. Vgl. für die Neudatierung der VIII. 
Prägungsperiode Maroneias c. 365-339 oben, S. 152 mit Anm. 101. 

119. Zu seiner Regierungszeit vgl. Anm. 97. 
120. Vgl. C. C. Lorber, Amphipolis, S. 66, 73 f., 108. 
121. Vgl. dazu oben S. 138 mit Anm. 7-9. 
122. Vgl. J. M. F. May, Ainos, S. 85, 87, 106 ff.; B. Isaac, Settlements, S. 152 mit 
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Münzprägung von Ainos. 
Zunächst fehlt bei der Gleichstellung der Doppelaxt mit der Symmachie 

des Jahres 431 das Bindeglied. Ob durch dieses Symbol eine besondere 
Beziehung von Ainos zu Sitalkes angedeutet wird, ist fraglich, weil es auch 
anderswo begegnet.123 Es ist femer zu berücksichtigen, daß infolge der 
Umdatierung der III. Prägungsperiode Abderas auch der Beginn der Münz­
prägung von Ainos beeinflußt wird, d.h. er wird nicht vor dem Ende der 460er 
Jahre angesetzt.124 

5. Die Zeit 405/4-378/7 
Abgesehen von manchen indirekten Indizien mangelt es an Quellen in 

bezug auf Abdera, Maroneia und Ainos während dieser Zeit, welche wir in 
den drei Abschnitten lakedaimonischer Einfluß, athenischer Einfluß, Königs­
frieden behandeln werden. 

Unmittelbar nach Aigos Potamoi sandte Lysander, nachdem er den 
Hellespont unter seine Kontrolle gebracht hatte und noch während er auf 
Lesbos war, Eteonikos είς τά έπί Θράκης χωρία aus, und dieser nahm für die 
Lakedaimonier alle diese Orte ein.125 Mit diesem Ausdruck soll die ägäische 
Küste westlich der Chersones gemeint sein. Denn direkt im Anschluß nahm 
Lysander selbst 404 auch Thasos ein.126 Ob Eteonikos Harmost von Thrakien 
war, ist nicht sicher.127 Der lakedaimonische Einfluß auf Thasos dauerte 
spätestens bis 390/89, als die Stadt von Thrasyboulos eingenommen wurde;128 

vielleicht wurde er wenige Jahre früher beendet.129 Es scheint also, daß die 
Lakedaimonier in jener Zeit außer Thasos auch das Küstengebiet kon­
trollierten, und es besteht kein Gmnd, Abdera, Maroneia und Ainos von dem 

Anm. 153. 
123. Vgl. R. Plant, Coin Types, S. 131 f., Nr. 2469-2476 (Tenedos, Thyateira, Plasara, 

Aphrodisias, Mylasa, Pixodaros, Alexander von Pherai). 
124. Vgl. I. Carradice (Hrsg.), Coinage and Administration: die Beiträge von J. H 

Kagan (S. 25) und M. J. Price (S. 45 f.). 
125. Xen. Hell. 2,2,5. Vgl. dazu J.-F. Bommelaer, Lysandre de Sparte. Histoire et 

Traditions, Paris 1981, S. 114,157. 
126. Vgl. J. Pouilloux, Recherches sur l'histoire et les cuites de Thasos, I: De la fondation 

de la cité à 196 avant J.C., Paris 1954, S. 192. 
127. G. Bockisch, Klio 46,1965,183, hält es für möglich. 
128. Vgl. Ch. D. Hamilton, Sparta 's Bitter Victories. Politics and Diplomacy in the 

Corinthian War, Ithaca/London 1979, S. 295; vgl. auch G. Bockisch, Klio 46, 1965, 183 
mit Anm. 6,220,232. 

129. Nach J. Pouilloux, Thasos I, S. 192, Anm. 5, vielleicht schon 394/3, als die 
Demokraten unter der Führung des Ekphantos die spartanische Besatzung vertrieben und 
später die Stadt Thrasyboulos übergaben. 
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lakedaimonischen Einfluß auszunehmen. 
In den folgenden Jahren schloß Athen die KUstenstädte der nördlichen 

Ägäis in sein Einflußgebiet ein. Denn auf Thasos, auf Samothrake und am 
gegenüberliegenden Festland operierten athenische Strategen, bzw. hatten 
dort ihre Stützpunkte. Als der Spartaner Nikolochos 388 auf dem Weg nach 
Abydos Tenedos plünderte, griffen zugunsten von Tenedos athenische Stra­
tegen ein άθροισθέντες από Σαμοθράκης τε και Θάσου και τών κατ' εκείνα 
χωρία.130 Nikolochos in Abydos kam 387 Antalkidas zu Hilfe, zur Verstär­
kung der athenischen Flotte kam Thrasyboulos aus dem Demos Kollytos mit 
acht Schiffen: Ιπλει άπό Θράκης, βουλόμενος ταΐς αλλαις Άττικαϊς ναυσί 
συμμεΐξαι.121 Es scheint also, daß die Athener in jener Zeit außer Thasos und 
Samothrake auch das gegenüberliegende Festland kontrollierten; es gibt 
keinen Anlaß, Abdera, Maroneia und Ainos von athenischem Einfluß aus­
zunehmen. 

Welche Konsequenzen der Königsfrieden vom Jahr 386 für Abdera, 
Maroneia und Ainos hatte, ist unbekannt, weil Quellen dafür fehlen. Nicht nur 
aus diesem Gmnd ist die Ansicht zu bezweifeln, daß der auf der Vorderseite 
der Münzen Maroneias der VIII. Prägungsperiode (c. 386/5-348/7) erschein­
ende Dionysoskopf in irgendeinem Zusammenhang mit dem Königsfrieden 
steht.132 Nach der Versetzung der VIII. Prägungsperiode Maroneias in die 
Zeit c. 365-339133 divergieren beide Ereignisse. Ein Jahrzehnt nach dem 
Königsfrieden wurde der zweite attische Seebund gegründet; von da an gibt es 
verstärkt Anhaltspunkte für die Geschichte der drei Städte. 

In das frühe 4. Jh. gehört die Regierungszeit des Odrysen Hebryzel-
mis.134 Ihm erteilten die Athener im Jahr 386/5 Ehren und Privilegien, die 
früher schon seinen Vorfahren verliehen wurden: [κα]ί έναι αυτώι απερ τοις 
π[ρογό]νοι[ς] άπα[ν]τ[α]Ρ5 Diese Formel darf nicht in dem Sinne verstanden 
werden, daß Athen Hebryzelmis das Recht des Tributs auf die griechischen 
Städte zuerkannte,136 kommt diese Formel doch dem Wort δωρεά gleich und 
bedeutet Ehren und Privilegien,137 darunter auch das Bürgerrecht.138 Bei den 

130. Xen. Hell.5, 1,7. 
131. Xen. Hell. 5, 1,25-26 (Zitat 26). Vgl. zu diesen Ereignissen ausführlich F. Graefe, 

Klio 28, 1935, 262 ff. 
132. So E. Schönert-Geiß, Maroneia, S. 46,51, 114. 
133. Vgl. S. 152 mit Anm. 101. 
134. c. 390/89-384/3, Nachfolger des Amadokos I.: vgl. E. Schönert-Geiß, Klio 61, 

1979, 449. 
135. IG II2 31 (= M.N. Tod, G///II 117), Z. 8-9. 
136. So A.Fol, Kotys I., S. 999. 
137. Vgl. das zweite Ehrendekret für die Samier vom Jahr 403/2 /GII2 1,11, Ζ. 43-44: 
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Beziehungen Athens mit Auswärtigen wurden sachliche Fragen demgemäß 
nicht unter den δωρεαί subsumiert, sondern extra geregelt, wie es auch der 
Fall im Ehrendekret für Hebryzelmis ist.139 

Auf diesen Odrysenkönig wurde auch folgende Weihinschrift bezogen, 
welche sich im Museum von Komotini befindet: Έβρνζελμις Σεύθον Πρια-
νεύς.140 Hier interessieren uns nur die Identität des Weihenden und die 
Lokalisierung des Ethnikons.141 Der Hebryzelmis der Weihung kann nicht 
mit dem gleichnamigen König identisch sein, weil die Schrift nicht in das 
frühe 4. Jh. datiert werden kann.142 Aus dem Ethnikon Prianeus wurde zu­
nächst ein Ortsname Πριανη geschlossen, mit dem Namen eines thrakischen 
Stammes Priantae gleichgestellt und dann im Gebiet zwischen Mesembria und 
Maroneia lokalisiert.1 4 3 Der Sitz dieses Stammes ist jedoch nicht an der 
Küste, sondern im Inland zu lokalisieren, wenn folgende Ortsnamen für 
identisch zu halten sind: Priantae (Plin. n.h. 4, 41) mit Priaticus campus (Liv. 
38, 41, 8) und mit Βριαντική oder Γαλλαϊκή (Herodot 7, 108).144 Die Brian-
tike Herodots befand sich im Hinterland Maroneias.145 

Für die Zeit 405/4-378/7 läßt sich kein Hinweis auf eine mögliche 
Abhängigkeit, eingeschlossen Tributzahlung, der Städte Abdera, Maroneia 
und Ainos von den Odrysen finden. 

6. Die Zeit des zweiten attischen Seebundes und IG II2 126 
Der Einfall der Triballer 376/5 gegen Abdera hatte der Stadt zwar 

schwerwiegende Verluste vemrsacht, Chabrias hatte aber die Stadt gerettet 
und dem zweiten attischen Seebund angeschlossen. Sonst darf man aus dieser 

και &π[αντα Ι κύρια Ιναι & πρότερον ό δήμος] έψηφίσατο κτλ. Der Inhalt des ersten 
Dekretes vom Jahr 405/4 ist bekannt: IG I3127. 

138. Die Verleihung des athenischen Bürgerrechts an Hebryzelmis ist möglich, nicht 
aber sicher: vgl. M. J. Osborne, Naturalization III-IV, S. 111,212. 

139. IG II2 31, Ζ. 19-24. Vgl. auch das Dekret für die Könige von Bosporos Spartokos 
II. und Pairisades I. IG II2 212 (347/6), Z. 20-24 und 53-65. 

140. SEG XXXIX 653 (nach 387). 
141. Die Inschrift benötigt eine neue Publikation. 
142. Nach Besichtigung des Steins und nach dem Photo, das ich der Archäologin Frau K. 

Xanthopoulou verdanke. Nach J. et L. Robert, Bull, épigr. 1948,148 (zu Nr. 42), stammt die 
Weihung aus hellenistischer Zeit. Auch nach J. M. F. May, Ainos, S. 184, Anm. 5, muß der 
Weihende nicht mit dem König identisch sein. 

143. So V. Velkov in SEG XXXIX 653. 
144. Vgl. zu diesen Gleichsetzungen: E. Oberhummer, «Briantike», RE IH 1, 1897, 

833; G. Radke, «Priantae», RE XXII2,1954,1907; W. W. How - J. Wells, Commentary 
II, S. 167. 

145. Vgl. F. Mottas, Voies, S. 90 mit Anm. 34. 
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Episode keinen weiteren Schluß ziehen, wie ζ. Β., daß die griechischen Städte 
der nördllichen Ägäis keine politische Selbständigkeit hatten,146 oder daß 
Kotys I. an diesem Krieg teilnahm. 

Wie Diodor 15, 36, 1-4 berichtet, schickten die benachbarten Thraker den 
Abderiten ein Hilfskorps (§ 3): και τών πλησιοχωρων Θρακών σνμμαχίαν 
άποστειλάντων αντοίς; die thrakische Hilfstruppe147 ging aber auf die Seite 
der Triballer über. Diese thrakischen Nachbarn Abderas wurden mit Kotys I, 
und seinen Odrysen identifiziert, allerdings ohne Begründung.148 Weil die 
Staatsgrenzen unter Kotys I. nicht bekannt sind,149 muß die Widerlegung 
dieser Hypothese bei dem Sinn des Adjektives πλησιόχωροι ansetzen. 

Alle griechischen Kolonien lagen auf dem Gebiet einheimischer Stämme, 
welche im Hinterland der Städte lebten. Diese Siedlungsverhältnisse spiegeln 
sich in Ausdrücken wider, die sich als Parallelen zu den πλησιόχωροι Abderas 
anbieten. So befand sich Trapezus υπέρ τών πλησίον Κόλχων150 Man erzählt 
von thrakischen Komen rag κατά Βυζάνπον. 1 5 1 Oder man bezeichnet die 
bithynischen Thraker in bezug auf die Kalchedonier als άστυγείτονας.152 Es 
ist sogar manches über freundschaftliche Beziehungen zwischen griechischen 
Städten und einheimischer Bevölkerung bekannt, wie z.B. zwischen Tra-
pezuntiem und Kolchern;153 oder zwischen Kerasuntiem und Kolchern: χω­
ρία fjv έν τοις δρεσι βαρβαρικά, φίλια τοις Κερασονντίοις.154 Auch die um 
Olynthos ansässigen Thraker werden folgendermaßen beschrieben: αλλά μήν 
και γείτονες γ' είσίν αύτοϊς Θράκες οί άβασίλευτοι, οΐ θεραπενοικτι μέν και 
νΰν ήδη τους Όλυνθίους.*55 Königslose Thraker wohnten auch im Gebiet 

146. So V. Velkov, «Über die Rolle der griechischen Kolonien an den Küsten 
Thrakiens im 6.- 4. Jahrhundert v.u.Z.», in: Hellenische Poleis (hrsg. von E. Ch. WelskopO, II, 
S. 986. 

147. Vgl. über die Bedeutung der Termini σύμμαχος, συμμαχία E. Bickerman, 
«Bemerkungen über das Völkerrecht im klassischen Griechenland», in: F. Gschnitzer (Hrsg.), 
Zur griechischen Staatskunde, Darmstadt 1969 (WdF Bd. XCVI), S. 474 f. 

148. A. Hock, Klio4,1904,267, hält diese Möglichkeit nicht für sicher, er schließt sie 
aber nicht aus; A. Fol, Kotys I., S. 1002, hält diese Hypothese für «richtig». 

149. Zentrum seiner Herrschaft war die zentrale thrakische Ebene von Philippopolis 
bis zum Euxeinos Pontos: N. G. L. Hammond - G. T. Griffith, History of Macedonia II, S. 
195 f. 

150. Xen. Anab. 4, 8,24. 
151.Xen.AnaZ). 7,2,1. 
152. Xen. He//. 1,3,2. 
153. Xen. Anaf».5,2,2. 
154. Xen. Anab. 5, 7, 13. 
155. Xen. Hell. 5, 2, 17. Außerdem bezieht sich die Stelle Demosth. 23, 150 auf 

Charidemos und nicht auf eine Invasion des Kotys I. in Chalkidike als Freund der Olynthier, 
wie A. Fol, Kotys I., S. 1004, die Demosthenesstelle interpretiert; vgl. zu dieser Stelle auch A. 
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zwischen Strymon und Nestos und weiter auf der Rhodope.156 

Bei den benachbarten Thrakern Abderas handelt es sich den Parallelen 
nach um autonome Thraker, zu denen Abdera wohl ein freundschaftliches 
Verhältnis hatte, die aber nicht ganz zuverlässig waren. Daß sie nicht zum 
Odrysenstaat gehörten, zeigt auch der Plural πλησιόχωροι, der sich als 
Kollektivum zwar auf einen Stamm, nicht aber auf einen König beziehen 
kann. Den Namen des Stammes kennen wir nicht.157 

Auch nach dem Eintritt von Abdera, Maroneia und Ainos in den zweiten 
attischen Seebund gibt es keinen Hinweis in den Quellen auf Beziehungen 
irgendwelcher Art zwischen diesen Städten und den Odrysen. Dagegen war 
die Region von der thrakischen Chersones bis Byzanz der Ort, wo sich die 
Interessen der persischen Satrapen, Athens und der Odrysen, zuerst des 
Kotys I. und danach des Kersebleptes, überschnitten. Es ist an diesem Punkt 
kurz auf die wichtigsten Ereignisse in dieser Region einzugehen, um IG II2 

126 auch in bezug auf Abdera, Maroneia und Ainos besser verstehen zu 
können. 

In diesem Gebiet waren gesicherte Mitglieder des zweiten attischen 
Seebundes Byzanz, Selymbria, Perinthos und Elaious.158 Prokonnesos war, 
wenn nicht Mitglied des zweiten attischen Seebundes, so doch Verbündeter 
Athens.159 Timotheos nahm 365 die Städte der Chersones Sestos und Krithote 
gleich nach der Erobemng von Samos160 ein und befreite 364 das belagerte 
Kyzikos.161 Die Erfolge des Timotheos waren erst während des Krieges der 
Satrapen Autophradates und Mausolos 366-365 gegen den revoltierenden 
Satrapen von Daskyleion, Ariobarzanes,162 möglich. Denn Ariobarzanes 

Hock, Hermes 26, 1891,94. 
156. Vgl. S. 139 mit Anm. 14, 15. 
157. Vgl. Strabon 12, 3, 20: πάντες γαρ ούτοι (seil, ot Σαπαιοι) περί "Αβδηρα τήν 

οϊκησιν είχον. 
158. Vgl. das Aristotelesdekret M. N. Tod, GHIII, 123, Ζ. 83 (Byzanz), Ζ. 84 

(Perinthos), Ζ. 123 (Elaious), Ζ. 125 (Selymbria). 
159. Nach S. Accame, La lega ateniese del sec. IVa.c, Roma 1941, S. 180, war Pro­

konnesos Mitglied des zweiten attischen Seebundes. Nach J. Cargill, League, S. 77 f., handelte 
es sich eher um eine bilaterale Symmachie. 

160. Für dieses Datum vgl.: A. Hock, Hermes26, 1891, 93; S. Accame, Lega, S. 180; 
R. A. Moysey, Greek Relations with the Persian Satraps: 371-343 B.C., Diss. Princeton 
1975, S. 79 ff., insb. 83. Nach L. Kallet, GRBS 24, 1983, 246 mit Anm. 24, 249, ging 
Timotheos nach der Einnahme von Samos nicht gleich nach der Chersones. 

161. M. Weiskopf, The So-Called «Great Satraps' Revolt», 366-360 B.C., Stuttgart 
1989 (Historia, Einzelschriften 63), S. 52, versteht die Belagerung von Kyzikos als Versuch 
des Ariobarzanes, die Stadt unter Kontrolle zu halten. 

162. Zu Ariobarzanes vgl. M. Weiskopf, Revolt, S. 26 ff. 
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kontrollierte bis 367 durch seinen Hyparchen Philiskos aus Abydos beide 
Seiten des Hellespontgebietes.163 

Als aus Athen Timotheos und aus Sparta Agesilaos Ariobarzanes zu Hilfe 
gesandt wurden, gab es kaum Handlungsmöglichkeiten für Kotys I. Er griff 
365 Sestos an, während Timotheos Samos belagerte, wurde aber von 
Agesilaos zurückgedrängt164. 360 verlor Athen Sestos, weil die Stadt von den 
Abydenem eingenommen und dem Kotys übergeben wurde.165 Sestos war die 
einzige Stadt, die von Kotys besetzt wurde; alle anderen Besitzungen Athens 
auf der Chersones und im Hellespontgebiet blieben bis zum Tod dieses 
Odrysen unbehelligt.166 Ebenso ist es unwahrscheinlich, daß Perinthos unter 
seiner Herrschaft stand. Nach einer Überlieferung hatte Kotys durch eine 
trügerische Taktik der Stadt ein Darlehen erzwingen können.167 Diese 
Episode kann nicht genau datiert werden, da der Text keinen Anhaltspunkt 
dafür enthält.168 Daraus ergibt sich auch noch keine Tributpflicht von 
Perinthos.169 Vielmehr zeigt das Benehmen des Kotys seine Prätentionen 
zugleich aber die Unabhängigkeit der Stadt.170 Perinthos wurde zudem von 
Timotheos durch Söldner gesichert.171 

IG II2 126172 enthält den Text eines Vertrages,173 der zwischen Athen 
einerseits und den thrakischen Königen Berisades, Amadokos IL und 
Kersebleptes andererseits abgeschlossen wurde. Der erhaltene Teil betrifft 
die Regelung gegenseitiger Interessen in einer bestimmten Region. Dieser 
Text wird mit dem letzten, zwischen Chares und den drei Thrakern 357 
abgeschlossenen und von Athen ratifizierten Vertrag für identisch gehalten 
und entsprechend datiert. Demosthenes 23, 173 bezeichnet den Vertrag des 
Chares als συνθήκαι αρισται και δικαιότατοι. Ihm gingen noch drei andere 
Verträge voraus, welche wegen Kersebleptes bzw. seinem Agenten Chari-

163. Vgl. M. Weiskopf, Revolt, S. 34. 
164. M. Weiskopf, Revolt, S. 48; vgl. auch L. Kallet, GRBS24,1983,246. 
165. Vgl. Α. Hock, Hermes26,1891,98; S. Accame, Lega, S. 181. 
166. Vgl. Α. Hock, Hermes26,1891,94 mit Anm. 6. 
167. [Aristot.] Oik. 2,27. 
168. Vgl. B. A. van Groningen, Aristote. Le second livre de l'Économique, Leiden 

1933, S. 171. Trotzdem wird sie von A. Fol, Kotys L, S. 1003,367/6 datiert. 
169. Anders A. Fol, Kotys L, S. 1003: «Es ist klar, daß die Summe als eine Steuer über 

den Phoros hinaus angesehen wird, obwohl die Stadt im Besitz von gezähltem Geld ist». 
170. Vgl. B. A. van Groningen - A. Wartelle, Aristote Économique, Paris 1968, S. 27. 

Ν. Ehrhardt, Eos 76,1988,295, Anm. 29, überschätzt diese Episode. 
171. Vgl. A. Hock, Hermes26, 1891,92 f. 
172. IG II2 126 = M. N. Tod, GHI II 151 = StV II 303 = ATLII T78d; 357. 
173. Vgl. J. Cargill, League, S. 90: Es handelt sich nicht um eine Symmachie. 
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demos nicht ratifiziert wurden; der Vertrag des Kephisodotos 359, welcher 
vom athenischen Volk als sehr ungünstig abgelehnt wurde,174 der Vertrag des 
Athenodoros 358, der von Kersebleptes mißachtet wurde175 und zuletzt der 
Vertrag des Chabrias 358, welcher von der Volksversammlung in Athen als 
noch ungünstiger im Vergleich mit dem Vertrag des Kephisodotos bewertet 
und nicht ratifiziert wurde.176 

Der Text Z. 4-18 der sehr fragmentarischen und größtenteils ergänzten 
Inschrift ist folgender (Stoich. 39; Text nach StVII 303): 

[...περί δέ τ]ώμ πόλεων δσ[αι εγράφησαν έν ταίς στ]-
[ήλαις τελοϋ]σαι Βηρισάδε[ι ή Άμαδόκωι ή Κερσεβλ]-
[έπτηι τους] φόρους και Άθην[αίοις υποτελείς ύπά]-
[ρχουσι έά]μ μή άποδώσιν Άθη[ναίοις ai πόλεις τός] 
[φόρους, πρ]άττειν Βηρισάδην [και Άμάδοκον και Κε]-
[ρσεβλέπτ]ην κατά τό δυνατόν. κ[αί έάνπου Βηρισάδ]-
[ει ή Άμαδόκ]ωι ή Κερσεβλέπτηι μή [άποδώσι τονς φό]-
[ρονς αϊ πόλε]ς, πράττειν Άθηναίον[ς και τών άρχόν]-
[των τοίις άεί έ]πί τήι δυνάμει οντάς [κατά τό δυνατ]-
[όν τάς δέ πόλει]ς τάς 'Ελληνίδας τάς έ[ν Χερρονήσω] 
[ι ύποτελούσας Β]ηρισάδει και Άμαδόκ[ωι και Κερσ]-
[εβλέπτηι τόμ φό]ρον τόμ πάτριον και Ά[θηναίοις τ]-
[ήν σύνταξιν, έλε]υθέρας είναι και αύτονό[μους συ]-
[μμάχους οϋσας Ά]θηναίοις καθά ώμοσαν κα[ί Βηρια]-
[άδει και Άμαδόκω]ι και Κερσεβλέπτηι-κτλ. 

Inhalt und historische Interpretation hängen stärker von den Ergänzungen 
als vom überlieferten Text ab. Manche Ergänzungen wurden schon ange­
zweifelt, doch erlaubt der Kontext noch immer keine eindeutigen Schlüsse. 
Dem ergänzten Text nach handelt es sich im ganzen um die Regelung der 
doppelten Tributzahlung an die Thraker und Athen seitens einiger Städte. 
Letztere lassen sich in zwei Gruppen trennen: a) Z. 4-13: Städte ohne nähere 
Bestimmung; b) Z. 13-18: griechische Städte [der Chersones]. So wird dieser 

174. Vgl. dazu A. Hock, Hermes26, 1891,98 f.; P. Cloche, RPhN.S. 46, 1922,5. Vgl. 
für die Strategie des Kephisodotos 360/59 R. Develin, Athenian Officials 684-321 B.C., 
Cambridge 1989, S. 270. 

175. Attisches Jahr 359/8: vgl. A. Hock, Hermes26, 1891, 102, 104; P. Cloche, RPh 
N.S. 46, 1922,5 f. 

176. Vgl. A. Hock, Hermes26,1891, 103. Vgl. für die Strategie des Chabrias 359/8 R. 
Develin, Athenian Officials, S. 272. 

io 



Abdera, Maroneia, Ainos und der Odrysenstaat 163 

Text als Beweis dafür betrachtet, daß die griechischen Städte doppelten Tribut 
zahlten. Die Fragen nach der doppelten Tributzahlung und nach der 
Identifizierung der Städte können allerdings immer noch nicht befriedigend 
beantwortet werden. Der Text wird in dieser Untersuchung im Zusammen­
hang mit der Frage herangezogen, ob Abdera, Maroneia und Ainos in diesen 
Regelungen miteingeschlossen waren. Dabei sind auch die am meisten 
zweifelhaften Ergänzungen zu besprechen. 

Die Ergänzung [στΙήλαις] Ζ. 4/5 geht auf J. Kirchner zurück, der den 
Vorschlag P. Foucarts [σννθΙήκαιςΡ11 mit dem Argument abgelehnt hatte, Z. 
4 käme um zwei Buchstaben länger.178 Das ist aber kein Hindernis, da die 
Länge der gesamten Fehlstelle durchaus Spielraum für anderslautende 
Ergänzungen läßt. Für die Ergänzung [σννθίήκαις] sprechen folgende Fakten. 
Zunächst hat [στΙήλαις] wegen des Plurals zu problematischen Schlüssen 
geführt. So wurde angenommen, daß diese Stelen auch jene mit dem Dekret 
des Aristoteles über die Gründung des zweiten attischen Seebundes bein­
halteten, und infolgedessen wären die den Thrakern und Athen Tribut 
zahlenden Städte mit den Mitgliedern des zweiten attischen Seebundes von 
Abdera bis Byzanz identisch.179 Auch wenn im ursprünglichen Text tatsächlich 
[στΙήλαις] gestanden hätte, ist eine solche Schlußfolgerung nicht daraus 
abzuleiten. Ferner wird der Vertrag des Chares, mit dem der inschriftliche 
Text identifiziert wird, als συνθήκαι bezeichnet;180 συνθήκαι waren auch die 
vorhergegangenen und nicht zur Gültigkeit gekommenen Verträge.181 Im 
Kontext der Ergänzung in Z. 4 kann also nur der Terminus συνθήκαι in Frage 
kommen. Dadurch erweist sich wiedemm die von der Ergänzung [στΙήλαις] 
abgeleitete Identifiziemng der Städte als Zirkelschluß. 

Die Ergänzung [τός Ι φόρους] Ζ. 7/8 wurde angezweifelt, weil die Bei­
träge der Symmachoi Athens im zweiten attischen Seebund συντάξεις 
hießen.182 Stattdessen wurden Ergänzungen wie [δπασαΙν τήν σννταξιν]193 

177. P. Foucart, Les Athéniens dans la Chersonese de Thrace au /Ve siècle. Mémoires de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 38,2, Paris 1909, S. 16. P. Cloché, RPh N.S. 
46,1922,8 f., akzeptiert die Ergänzung Foucarts. 

178. Vgl. den apparatus criticus bei SfVII 303. 
179. So ATL III, S. 310, Anm. 54. 
180. Demosth. 23, 173: οΰτω γράφει πάλιν σννθήκας προς τον Χάρητα παρα-

γενομένου τον 'Αθηνοδώρου και τών βασιλέων, ταύτας αίπερ είσ'ιν άριστοι και 
δικαιότατοι. 

181. Demosth. 23, 167, 169 (Kephisodotos); ebda. 170, 171 (Athenodoros); ebda. 
171, 172 (Chabrias). 

182. Vgl. J. Cargill, League, S. 127, Anm. 36. 
183. ATL II T78d. 
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oder [άπαντία τά xa0tj*ovra7184vorgeschlagen. Eine Ergänzung [τήν σνντα-
ξιν] in Ζ. 8 würde jedoch die betreffenden Städte zu Mitgliedern des zweiten 
attischen Seebundes erklären, was aber nicht vorausgesetzt werden kann. Aus 
diesem Grund wurde in Z. 6/7 folgende Ergänzung vorgeschlagen: Άθη-
ν[αίοις ύπάρχοΐυσαι σύμμαχοι/ 1 8 5 Allerdings ist dieses Argument nicht 
ausschlaggebend. Zwar war syntaxis der terminus technicus für die Beiträge 
der Mitglieder des zweiten attischen Seebundes,186 das Wort wurde aber auch 
in weiterem Sinne gebraucht. So wurden syntaxeis auch von Megara und 
Achaia eingezahlt,187 die durch eine bilaterale Symmachie mit Athen ver­
bunden waren.188 

Trotz dieser Ergänzungsvorschläge ist das Problem der Identifiziemng 
der Städte der ersten Gmppe (Z. 4-13) ungelöst. Es ist zwar ziemlich klar, 
daß von Tributzahlung in bezug auf jeweils einen thrakischen König die Rede 
ist (Z. 5/6). Jedoch bleibt das Verhältnis dieser Städte zu Athen im Dunkel, 
weil der entsprechende Textteil nicht erhalten ist (Z. 6/7). Infolgedessen sind 
die bisher geäußerten Annahmen als spekulativ zu betrachten, etwa daß diese 
von Athen abhängige Küstenstädte waren, die Athen und jeweils einem thra­
kischen König Tribut zahlten;189 oder, daß sie thrakische Städte im Gegensatz 
zu den griechischen der zweiten Gmppe (Z. 13-18) waren.190 

Die Ergänzung [τΐήν σύνταξιν] Ζ. 15/16 ist deshalb bezweifelt worden, 
weil die einzige bekannte Stadt auf der Chersones, welche Mitglied des 
zweiten attischen Seebundes war, Elaious war.191 Stattdessen ist die Ergän­
zung [τΐήν πρόσοδον] vorgeschlagen worden.1 9 2 Hinsichtlich des Terminus 
syntaxis sei auf die schon oben erwähnte Beobachtung hingewiesen. Darüber 
hinaus zeigen alternative Ergänzungsvorschläge, daß sich die Auswahl der 
Termini bezüglich Zahlungen der Verbündeten Athens nicht auf phoros und 
syntaxis beschränkte. Es hat noch andere Einnahmen gegeben, wie die 
εικοστή, die πεντηκοστή und andere τέλη.λη Ebenso ist es gut möglich, daß 

184. G. L. Cawkwell, JHS 101, 1981,45, Anm. 25. 
185. ATL II T78d. 
186. Vgl. J. Cargill, League, S. 124 ff. 
187. Aischin. III95: Die gebrauchten Ausdrücke sind σύνταγμα σνντάξας, σνντελεϊν; 

vgl. aber ebda. 96: είναι δέ πολλούς και άλλους τών Έλλίίνων οΰςβούλεσθαι κοινών«ν 
της συντάξειος. 

188. Vgl. J. Cargill, League, S. 94. 
189. So P. Cloché, RPh N.S. 46, 1922,8 f. 
190. P. Foucart, Chersonese, S. 17,19. 
191. J. Cargill, League, S. 127, Anm. 36,133. 
192. G. L. Cawkwell, JHS 101, 1981, S. 45, Anm. 25. 
193. Vgl. das Dekret für Klazomenai IG Π2 28 (387/6), Ζ. 7-8: [νπ]οτε[λ]δντας 

Κλαζομενίονς την έπί Θρασύβουλο είκοστήν; Ζ. 23: [τέ]λη ούχ ύποτελον[ντας άλλα]. 
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durch diesen Vertrag über unterschiedliche Einnahmen verhandelt wurde. 
Demosthenes 23, 177 berichtet in bezug auf den Vertrag des Chabrias, daß 
Kersebleptes και τέλη και δεκάτας ήξίου λαμβάνειν και πάλιν ώς αυτού τής 
χώρας οϋσης τους λόγους έποιεΐτο}94 Die chora ist die Chersones und aus 
ihrem Land und ihren Häfen hatte Athen Einkünfte.195 Auch nachdem Thra­
syboulos 390/89 Byzanz für Athen gewonnen hatte, bekamen die Athener τήν 
δεκάτην τών έκ τοϋ Πόντου πλεόντων196 

Daß es sich bei den griechischen Städten der zweiten Gmppe (Z. 13-18) 
um Städte der Chersones handelt, ist nicht sicher. Die Ergänzung έ[ν Χερ-
ρονήσωΐι] Ζ. 13/14 ist zwar dem Stoichedon nach wahrscheinlich, aber nicht 
zwingend.1 9 7 Trotzdem stützen sich zwei Interpretationen des historischen 
Kontextes auf diese Ergänzung. Die eine These nimmt an, daß Städte der 
Chersones, Mitglieder des zweiten attischen Seebundes, Athen die syntaxis 
und den Odrysen den patrios phoros zu zahlen hatten.198 Oder man schließt 
aus der Bezahlung eines doppelten Tributes eine Art Condominium über die 
Städte der Chersones Sestos, Madytos und Alopekonnesos.199 Gegen diese 
Interpretationen und die ihnen zugrundeliegende Ergänzung έ[ν ΧερρονήσωΙι] 
Ζ. 13/14 sprechen die literarische Überlieferung für die Chersones und der 
patrios phoros der Odrysen. 

Aus der Demosthenesrede gegen Aristokrates (23) ergibt sich, daß die 

Vgl. auch das Dekret für die Städte von Keos, SEG XXXIX 73 (= IG II2 404; 363/2 ?), Z. 
11: και σύνταξιν συντ[εταγμέ]ναι είσίν; Ζ. 16-17: [έάν δέ άμφισβητώσι τ]ης πεντη­
κοστής. 

194. Die Stelle Demosth. 23, 177 folgt unmittelbar nach der Erwähnung des Vertrages 
des Chabrias (176), welcher wiederum nach dem Vertrag des Athenodoros (175) folgt. Athen 
war mit dem Vertrag des Athenodoros einverstanden. Weil aber der Vertrag des Chabrias 
noch ungünstiger für Athen als derjenige des Kephisodotos war, bezieht sich der wiederholte 
Anspruch auf die Chersones auf den Vertrag des Kephisodotos, während die finanziellen 
Ansprüche zum ersten Mal im Vertrag des Chabrias erhoben wurden. Vgl. dazu auch A. Hock, 
Hermes 26, 1891, 103. Die Demosthenesstelle 23, 177 ist bei K. J. Beloch, Griechische 
Geschichte III2 1, Berlin/Leipzig 1922, S. 489, Anm. 1, nicht richtig wiedergegeben; es heißt, 
daß Kersebleptes mit dem Vertrag des Jahres 357 die Einkünfte aus der Chersones erhielt. 

195. Demosth. 23, 110: έκ μέν γ' εκείνης ουκ έστιν υπέρ τριάκοντα τάλανθ' ή 
πρόσοδος μή πολεμουμένης, εί πολεμήσεται δ', ουδέν έκ δέ τών εμπορίων, ά τότ' αν 
κλεισθείη, πλεΐν ή διακόσια τάλαντα έσθ' ή πρόσοδος. 

196. Xen. Hell. 4, 8,27. 
197. Vgl. P. Foucart, Chersonese, S. 97 f. 
198. Vgl. ATL III, S. 310, Anm. 53; P. Cloché, RPh N.S. 46, 1922, 10 f.; Α. Fol. Kotys 

L, S. 1007. Die Mitgliedschaft dieser Städte im zweiten attischen Seebund akzeptieren 
diejenigen nicht, die die Ergänzung syntaxis in Z. 15/16 bezweifeln: s. Anm. 191,192. 

199. Vgl. U. Kahrstedt, Beiträge zur Geschichte der thrakischen Chersones, Baden-
Baden 1954 (Deutsche Beiträge zur Altertumswissenschaft 16), S. 30 f. 
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Chersones außer Kardia 357 mit dem Vertrag des Chares, mit dem der 
inschriftliche Text IG II2 126 identifiziert wird, Athen zuerkannt wurde. In 
dieser Rede geht es Demosthenes primär um die Erhaltung der Chersones 
(§ 1), wobei er über die wichtigsten Ereignisse berichtet, welche zum Gewinn 
der Chersones durch Athen führten (§ 8): Schon unmittelbar nach dem Tod des 
Kotys I. erwartete Athen von Charidemos, der im Dienste des Odrysen stand, 
daß er die Chersones den Athenern übergeben würde (§ 164). Mit dem 
Vertrag des Athenodoros wurde zwar die Chersones Athen zuerkannt, Ker­
sebleptes hielt sich aber nicht daran (§ 170). In beiden Verträgen des 
Kephisodotos und des Chabrias wurde die Chersones von Kersebleptes 
beansprucht (§ 167, 171, 177).200 Es ist bezeichnend, daß in allen Verträgen 
Kardia dem Kersebleptes erhalten blieb (§ 181), Athen akzeptierte nur das 
Hinterland nördlich dieser Grenze als zu dessen Territorium gehörend. Mit 
dem Vertrag des Chares wurde die Chersones endgültig Athen zuerkannt 
(§ 173). Daß letztere Stelle so zu verstehen ist, ergibt sich aus den Tatsachen 
selbst: Erstens wird der Vertrag des Chares als συνθήκαι αρισται και δικαι­
ότατοι bezeichnet. Zweitens war der einzige der vorangegangenen Verträge, 
den Athen akzeptiert hatte, der Vertrag des Athenodoros, welcher die Cher­
sones Athen zusprach. Drittens hatte Athen die Verträge des Kephisodotos 
und des Chabrias deshalb abgelehnt, weil nach deren Bestimmungen die 
Chersones dem Kersebleptes abgetreten worden wäre. 

Die Ergänzung έ[ν ΧερρονήσωΙι] Ζ. 13/14 und die sich darauf stützenden 
Annahmen widersprechen also den Informationen aus der Demosthenesrede 
gegen Aristokrates, der einzigen Quelle für die Verhältnisse auf der 
Chersones in diesen Jahren. 

Hinsichtlich der Identifiziemng der griechischen Städte, für die die 
Bestimmungen Z. 13-18 gelten, muß auch die Frage des patrios phoros 
erörtert werden. Dieser patrios phoros mußte an die drei thrakischen Könige 
gemeinsam abgeführt werden. Sein Urspmng liegt demnach in der Zeit des 
einheitlichen odrysischen Staates vor dessen Dreiteilung nach dem Tod des 
Kotys I. Es stellt sich die Frage, welche griechischen Städte einem oder den 
odrysischen Königen von Teres I. bis zu Kotys I. Tribut bezahlt haben. In 
bezug darauf ist angenommen worden, daß der patrios phoros auf die Zeit der 
Koloniengründung zurückgehend den von den Griechen den Einheimischen zu 
zahlenden Tribut darstellt.201 Diese Annahme läßt sich nicht begründen. Sie 
stieß auf Ablehnung und wurde durch eine andere Hypothese ersetzt. Da es 
sich um Städte der Chersones handele, müsse der patrios phoros eine von 

200. Vgl. zu diesen Verträgen oben S. 162 mit Anm. 174,175,176. 
201. So P. Foucart, Chersonese, S. 98. 
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Kotys I. eingeführte Abgabe sein.202 Auch dies ist nicht zu belegen. Sestos 
war die einzige bekannte Stadt auf der Chersones, die Kotys 360 dank den 
Abydenem besetzte. Die Stadt wurde aber 357 durch den Vertrag des Chares 
zusammen mit der gesamten Chersones außer Kardia an Athen zurück­
gegeben. Außerdem ist im Text die Rede von griechischen Städten und wir 
kennen keine andere Stadt der Chersones, die sich auch nur für kurze Zeit im 
Besitz des Kotys befand. Letztlich wurde der patrios phoros mit Sitalkes I. 
verbunden und so interpretiert, daß er außer den Städten der Chersones «a 
fortiori» auch alle Mitglieder des zweiten attischen Seebundes von Abdera bis 
Byzantion erfassen solle.203 Weder für Sitalkes noch für diese griechischen 
Städte ist dies nachweisbar. 

Seuthes I. ist der erste odrysische Herrscher, für den bezeugt ist, daß ihm 
griechische Städte Tribut zahlten. Diese können jedoch nicht identifiziert 
werden.204 Als nächstes kommt in Frage Seuthes IL, der im Hinterland über 
der Propontis sein Stammgebiet hatte. Als Xenophon mit seinen Kyros-
Söldnem im Herbst 400 in dessen Dienst trat, bekam er von Seuthes Bi-
santhe, Ganos und Neon Teichos versprochen, also Orte, die von Herodot 
umfassend als τείχεα bezeichnet werden;2 0 5 Bisanthe bezeichnete Seuthes 
sogar als den schönsten Ort unter seinen Besitzungen an der Küste.206 Keine 
der großen griechischen KUstenstädte der weiteren Region gehörte ihm; dort 
herrschten in dieser Zeit die Lakedaimonier.207 Außerdem war Seuthes IL 
lediglich Paradynast des Amadokos I. Auch die Untersuchung des patrios 
phoros kann demnach nicht die Identifizierung jener griechischen Städte als 
die Städte der Chersones rechtfertigen. 

Aus epigraphischen Gründen wäre in Z. 13/14 έ[ν ΈλληαπόντωΙι] eben­
falls möglich, auch wenn diese Ergänzung um einen Buchstaben länger 

202. So U. Kahrstedt, Chersones, S. 29. 
203. So ATL III, S. 310 mit Anm. 53,54. In bezug auf Abdera bezweifelt das für das 5. 

Jh. J. M. F. May, Abdera, S. 149. 
204. Vgl. dazu oben S. 144 f. 
205. Herodot 6, 33: Είσί δέ έν τή Ευρώπη αίδε τοϋ 'Ελλησπόντου· Χερσόνησος 

τε και Πέρινθος και τά τείχεα τά έπί θρηίκης και Σηλυβρίη τε και Βιίάντιον. 
206. Xen. Anab. 7,5, 8 und 2, 38. 
207. Vgl. Xen. Anab. 1, 2, 24-25 und 27-28 für die Städte Kalchedon, Parion, By­

zantion, Selymbria und Perinthos. Xenophon erzählt in der Anabasis (7, 3, 16-17) von 
Gesandten aus Parion, die unterwegs zu Amadokos I. waren, sie wurden aber von Herakleides 
überzeugt, die Geschenke dem Seuthes zu überreichen. Das bedeutet natürlich nichts für das 
Verhältnis Parions zu Amadokos oder Seuthes. So waren eben die Sitten bei den Thrakern, 
die so schön von Xenophon beschrieben werden; Xenophon selbst und seine Männer 
mußten an jenem Abend, als sie zu Gast bei Seuthes waren, ihm etwas schenken (Anab. 7,3, 
26-29). 
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kommt, weil die Ergänzung der Lücke am Ende der Z. 13 von derjenigen der 
Lücke am Anfang der Z. 14 abhängig ist. Einerseits ist dieser geographische 
Begriff umfangreicher, er beschreibt die gesamte Region bis zum Bosporos 
hin.208 Andererseits sind uns aber in dieser Region nur die Besitzungen des 
Seuthes II. bekannt. Außerdem standen die in der Inschrift erwähnten grie­
chischen Städte auch in einem ungeklärten Verhältnis zu Athen. 

Das Verhältnis dieser Städte zu Athen kann nicht genauer bestimmt 
werden. Jedoch waren sie sehr wahrscheinlich keine Mitglieder des zweiten 
attischen Seebundes.209 Dafür sprechen sowohl die doppelte Tributzahlung, zu 
welcher es keine Parallele gibt,210 als auch die Autonomieformel (Z. 16-17) 
unter der Voraussetzung der doppelten Tributzahlung. Zur letzteren wurden 
einige Parallelen vorgebracht.211 Zunächst die Formel aus dem Nikiasfrieden 
Thuk. 5, 18, 5: τάς δέ πόλεις φέρουσας τον φόρον τον έπ' Αριστείδου αυτό­
νομους είναι. Diese Städte waren aber weder Athens noch Spartas Ver­
bündete.212 Zweitens die von Tithraustes an Agesilaos 395 gestellte Forde­
rung Xen. Hell. 3, 4, 25: βασιλεύς δέ άξιοι σέ μέν άποπλείν οϊκαδε, τάς δ' έν 
τη Ασία πόλεις αυτόνομους οϋσας τον άρχαίον δασμόν αϋτφ άποφέρειν. 
Nun schloß die Autonomieforderung des Tithraustes aber gerade jedes 
Bündnis der griechischen Städte Kleinasiens mit einer griechischen Macht 
aus. 

Abschließend läßt sich für die Städte der zweiten Gruppe (Z. 13-18) 
folgendes sagen: Zwar können die griechischen Städte, die den Thrakern den 
patrios phoros zu zahlen hatten, nicht identifiziert werden. Wir dürfen sie 
aber nach den Ergänzungsmöglichkeiten in Z. 13/14 und nach den zur 
Verfügung stehenden Quellen wohl im Osten Thrakiens und außerhalb des 
Organisationsrahmens des zweiten attischen Seebundes suchen. 

Zuletzt sollen die bisher analysierten Zusammenhänge noch einmal 
systematisch unter zwei, miteinander verbundenen Gesichtspunkten zusam­
mengefaßt werden: 1) die Unabhängigkeit der griechischen Städte Abdera, 

208. Vgl. z.B. Xen. Hell. 4,8, 31: αίσθόμενοι δ' oi Λακεδαιμόνιοι δτι ή δεκάτη τε 
τών έκ του Πόντου πεπραμένη εϊη έν Βυζαντίφ υπ' 'Αθηναίων και Καλχηδόνα ίχουσι 
και αϊ άλλαι Έλλησπόντιαι πόλεις φίλου δντος αύτοίς Φαρναβάζου εϋ έχοιεν. 

209. Vgl. in bezug auf die Ergänzung des Wortes syntaxis in Z. 15/16 oben S. 164 mit 
Anm. 191, 192. 

210. Vgl. oben S. 144 f., 148 f. 
211. Vgl. ATL III, S. 310 mit Anm. 53: Als Parallelen dazu, daß die griechischen Städte 

der Chersones autonom waren, vorausgesetzt, daß sie den Odrysen den patrios phoros und 
Athen die syntaxis zahlten. 

212. Vgl. dazu A. W. Gomme, A Historical Commentary on Thucydides, III, Oxford 
1956 (Nachdruck 1969), S. 668 ff. 
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Maroneia und Ainos von den Odrysen; 2) Merkmale ihrer außenpolitischen 
Beziehungen. 

1) Die Unabhängigkeit der Städte Abdera, Maroneia und Ainos von den 
Odrysen gründet auf dem Umkehrschluß, daß keinerlei Abhängigkeits­
verhältnis nachweisbar ist. 

a) Sie gehörten nicht zum Herrschaftsgebiet der Odrysen. Die Thu-
kydidesstelle 2, 97, 1 zusammen mit der Diodorstelle 12, 50, 2 zeigen die 
Abgrenzung des Territoriums Abderas vom Staatsgebiet des Sitalkes I. 
Ebenfalls zeigt die Interpretation der Demosthenesstelle 23, 183 und der 
Polyainosstelle 4, 2, 22 die Abgrenzung des Territoriums Maroneias vom 
Staatsgebiet des Amadokos II. Da sich diesbezüglich in den Quellen keine 
Nachricht über Ainos findet, soll das gleiche vorerst auch für diese Stadt 
vorausgesetzt werden. 

b) Sie bezahlten den Odrysen keinen Tribut. Die in den athenischen 
Tributlisten zu beobachtenden Phorosschwankungen dieser Städte lassen sich 
nicht mit den Odrysen in Verbindung bringen. Vielmehr sind sie als Teiler­
scheinung der allgemeineren Politik Athens ihren Bundesgenossen gegenüber 
zu interpretieren. Darauf weisen sowohl die vorhandenen Fakten hin als auch 
die Tatsache, daß keine doppelte Tributzahlung im Sinne von finanziellen 
Konzessionen Athens an fremde Herrscher belegt ist, deren Gebiet an das 
Territorium von Bundesgenossen Athens angrenzte. Ebenso sind aus den 
Regelungen des 357 zwischen Athen und Berisades, Amadokos II. und Ker-
seblebtes abgeschlossenen Vertrages Abdera, Maroneia und Ainos auszu­
schließen. Die darin erwähnten Städte, auch diejenigen, die den auf Seuthes I. 
zurückgehenden patrios phoros zu zahlen hatten, können nicht identifiziert 
werden. Jedoch weisen die historischen Fakten eher auf Ostthrakien hin. 

c) Die odrysische Münzprägung kann nicht zu den Fragestellungen a und 
b beitragen. Der Entlehnung seitens fremder Herrscher von Münzbildem 
griechischer Staaten können unterschiedliche Ursachen zugrundeliegen, wie 
die Parallelen zeigen. Das Erscheinen von Münzbildem Abderas und Maro­
neias auf odrysischen Münzen läßt sich nicht genau erklären, weil die dafür 
erforderlichen Informationen aus den Quellen fehlen. 

2) Daß sich die odrysische Herrschaft nicht auf Abdera, Maroneia und 
Ainos ausdehnte, lag hauptsächlich an der während der klassischen Zeit fast 
ununterbrochenen Integration dieser Städte in den Einflußbereich griechischer 
Mächte. Während Abdera, Maroneia und Ainos im 5. Jh. Mitglieder des 
ersten attischen Seebundes waren, befanden sie sich nach dem Ende des 
peloponnesischen Krieges unter lakedaimonischem Einfluß, der schon im 
Laufe des korinthischen Krieges wiedemm von athenischem abgelöst wurde. 
Auch in der kurzen Zeit zwischen dem Königsfrieden und der Gründung des 
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zweiten attischen Seebundes gibt es keinen Hinweis odrysischen Einflusses 
auf diese Städte. Sie blieben für die Dauer des zweiten attischen Seebundes 
Bundesgenossen Athens, bis sie von Philipp II. eingenommen wurden. Die 
von Philipp II. hergestellte Ordnung blieb auch während der Regiemngszeit 
Alexanders des Großen erhalten. So blieb den Odrysen in diesem Gebiet 
kaum Handlungsspielraum. 

Universität Thessaloniki Chr. Veligianni 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΒΔΗΡΑ, ΜΑΡΩΝΕΙΑ, ΑΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΡΥΣΩΝ 

Στην εως τώρα έρευνα έχει επικρατήσει ή άποψη δτι ol ελληνικές πόλεις 
τών θρακικών παραλίων έξαρτώνταν πολιτικά άπό τους Θράκες δυνάστες 
τής ενδοχώρας, είτε έμμεσα μέ τήν καταβολή φόρου, είτε μέ τήν άμεση υπα­
γωγή τους στην θρακική κυριαρχία. Τό συμπέρασμα αυτό στηρίχθηκε σέ ορι­
σμένες μεθοδολογικές προϋποθέσεις, οί όποιες είναι οι έξης: πρώτον, επιλε­
κτική χρήση καί ελεύθερη ερμηνεία τών πηγών δεύτερον, θεώρηση τών ελλη­
νικών πόλεων τών θρακικών παραλίων ως γεωπολιτικής ενότητας· τρίτον, 
διαχρονική σύλληψη τοϋ φαινομένου χωρίς τήν επιβαλλόμενη δάκριση κατά 
επιμέρους χρονικά διαστήματα. 

'Αλλά ol διαθέσιμες πηγές είναι λιγοστές καί ή ερμηνεία τους δύσκολη. 
Γι' αυτό ή μόνη δυνατότητα νά αξιοποιηθούν σωστά είναι νά έξετασθοϋν 
αναλυτικά καί συνδυαστικά. 'Εξάλλου οί ελληνικές πόλεις τών θρακικών πα­
ραλίων δέν αποτελούσαν μία γεωπολιτική ενότητα. 'Ιστορικοί λόγοι όδηγοϋν 
στον διαχωρισμό τριών επιμέρους περιοχών: εως τόν Έβρο, άπό τήν θρακική 
Χερσόνησο έως τόν Βόσπορο, δυτική ακτή τοΰ Ευξείνου Πόντου έως τόν 
Ίστρο. Μόνο μέ τόν τρόπο αυτόν είναι δυνατόν νά μελετηθοϋν οί Ιστορικές 
'ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής καί νά αποφευχθούν οί γενικεύσεις. Τέλος απα­
ραίτητη προϋπόθεση γιά τήν μελέτη τοϋ θέματος είναι ή χρονική διαφο­
ροποίηση, διότι οί εκάστοτε Ιστορικές συνθήκες επηρέαζαν τίς εξωτερικές σχέ­
σεις τών πόλεων αυτών. Π.χ. ol γενικές συνθήκες τής Κλασικής εποχής δέν 
είναι όμοιες μέ αυτές τής Ελληνιστικής εποχής, Ιδιαίτερα μετά τόν θάνατο 
τοϋ Λυσιμάχου. 

Κατά τήν επανεξέταση τοϋ θέματος ελήφθησαν ύπόψιν όλες οί διαθέσι­
μες πηγές (γραμματειακές πηγές, επιγραφές καί νομίσματα). 'Επιλέχθηκε ή 
περιοχή τών παραλίων τοϋ βορείου ΑΙγαίου μεταξύ Νέστου καί Έβρου καί 
εντός αυτής τής περιοχής οί πόλεις "Αβδηρα, Μαρώνεια καί Αίνος, διότι γι' 
αυτές τίς μεγάλες πόλεις μόνο υπάρχουν υπόνοιες πολιτικής εξάρτησης άπό 
τους Θράκες. Ή χρονική διάρκεια είναι ό 5ος καί 4ος αί. π.Χ. Είναι ή εποχή 
τής ανάπτυξης καί τής πτώσης τοϋ βασιλείου τών Όδρυσών στό εσωτερικό 
τής Θράκης, άλλα καί τής συνεχούς παρουσίας στό βόρειο Αιγαίο Ισχυρών 
ελληνικών κρατών. Τίθεται λοιπόν τό ερώτημα, έάν οί ανωτέρω πόλεις ύπό 
αυτές τίς συνθήκες έξαρτώνταν μέ οποιονδήποτε τρόπο άπό τό κράτος τών 
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'Οδρυσών. 
Ή εξέταση τών πηγών οδήγησε στά έξης συμπεράσματα: 
1) Δέν τεκμηριώνεται ή άποψη τής πολιτικής εξάρτησης τών ανωτέρω 

πόλεων άπό τους 'Οδρύσες. 
α) Δέν προκύπτει δτι άνηκαν στον χώρο κυριαρχίας τών Όδρυσών. Τό 

χωρίο τοϋ Θουκυδίδη 2, 97, 1 μαζί μέ τό χωρίο τοΰ Διόδωρου 12, 50, 2 
δείχνουν δτι τά "Αβδηρα δέν άνηκαν στό κράτος τοϋ Σιτάλκη Α ' . 'Επίσης τό 
χωρίο τοϋ Δημοσθένη 23, 183 καί τό χωρίο τοΰ Πολυαίνου 4, 2,22 δείχνουν 
δτι ή Μαρώνεια δέν άνηκε στό κράτος τοΰ Άμάδοκου Β '. Γιά τήν Alvo δέν 
υπάρχει καμία μαρτυρία. 

β) Δέν πλήρωναν φόρο στους 'Οδρύσες. Οί αυξομειώσεις τοϋ ποσοΰ τοϋ 
φόρου τους, οί όποιες παρατηρούνται στους αθηναϊκούς φορολογικούς κατα­
λόγους, δέν φαίνεται νά συνδέονται μέ τους 'Οδρύσες, μέ τήν έννοια δτι 
πλήρωναν φόρο καί σέ αυτούς. Ή αίτία πρέπει μάλλον νά αναζητηθεί σέ 
καταστάσεις εντός τοΰ χώρου τής Α ' 'Αθηναϊκής συμμαχίας. Άλλωστε δέν 
υπάρχει παράλληλο οικονομικών παραχωρήσεων τής Αθήνας προς βασιλείς 
ή ηγεμόνες, μέ τήν επικράτεια τών οποίων γειτνίαζαν ελληνικές πόλεις, σύμ­
μαχοι τής Αθήνας. 'Επίσης τά Άβδηρα, ή Μαρώνεια καί ή Αίνος δέν περι­
λαμβάνονται στίς ρυθμίσεις τής συνθήκης, τήν οποία συνήψε ή Αθήνα τό 357 
π.Χ. μέ τους Θράκες βασιλείς Βηρισάδη, Άμάδοκο Β ' καί Κερσεβλέπτη. 

γ) Τά νομίσματα Όδρυσών βασιλέων, τά όποια φέρουν σύμβολα τής 
νομισματοκοπίας Αβδήρων καί Μαρώνειας, δέν αποδεικνύουν δτι οί πόλεις 
αυτές άνηκαν στό έδαφος τών Όδρυσών ή δτι πλήρωναν σέ αυτούς φόρο. Τά 
παράλληλα δείχνουν δτι ή παραλαβή συμβόλων άπό τήν νομισματοκοπία 
ελληνικών κρατών οφείλεται σέ διαφόρους λόγους. Δέν είναι δυνατόν νά 
κατατάξουμε καί νά ερμηνεύσουμε τά νομίσματα τών Όδρυσών, διότι δέν 
υπάρχουν οί ανάλογες πληροφορίες άπό τίς πηγές. 

2) 'Επομένως δέν υπάρχει σαφής ένδειξη πολιτικής εξάρτησης τών 
ανωτέρω πόλεων άπό τους 'Οδρύσες. Τό συμπέρασμα αυτό βρίσκεται σέ αντι­
στοιχία μέ τόν συσχετισμό δυνάμεων εκείνης τής εποχής. Τά "Αβδηρα, ή Μα­
ρώνεια καί ή Αίνος βρίσκονταν συνεχώς κατά τήν διάρκεια τής Κλασικής 
εποχής στην σφαίρα επιρροής μιας ελληνικής δύναμης. Κατά τόν 5ο αι. π.Χ. 
ήταν μέλη τής Α ' Αθηναϊκής συμμαχίας, μετά τό τέλος τοΰ Πελοποννησια-
κοϋ πολέμου βρίσκονταν υπό τήν επιρροή τής Σπάρτης, ένώ ήδη κατά τήν 
διάρκεια τοΰ Κορινθιακού πολέμου αποκαταστάθηκε ή αθηναϊκή επιρροή 
στην περιοχή. Κατά τό σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ τής Άνταλκιδείου 
εΙρήνης καί τής ίδρυσης τής Β ' Αθηναϊκής συμμαχίας δέν υπάρχουν ενδεί­
ξεις γιά επιρροή τών Όδρυσών στίς πόλεις αυτές. Ήταν μέλη τής Β ' Αθη­
ναϊκής συμμαχίας, έως δτου τίς κατέλαβε ό Φίλιππος Β ' . Δέν απέμενε επο­
μένως χώρος δράσης γιά τους 'Οδρύσες βασιλείς. 
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